
 Jahrgang 56 Freitag, 22. Oktober 2021 Nummer 42

Einladung zur Einwohnerversammlung zur Zukunft des Malteserschlosses 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Gemeinderat hatte am 22. Juni 2021 beschlossen, die Fa. 
Sutter³ GmbH & Co. KG mit einer Projektentwicklung für das 
Areal des Malteserschlosses zu beauftragen. Zwischenzeitlich 
liegen Ergebnisse dieser Projektenwicklung vor, die wir Ihnen 
gerne vorstellen möchten. Ich lade Sie daher im Namen des 
Gemeinderates und der Stadtverwaltung zu einer 
  

Einwohnerversammlung zur Zukunft  
des Malteserschlosses am Mittwoch, 27. Oktober 2021, 

19:00 Uhr in die Malteserhalle in Heitersheim 
  
recht herzlich ein.

Eine Bewirtung ist nicht vorgesehen. 

Bitte beachten Sie, dass nach der aktuell geltenden Coro-
na-Verordnung im Gebäude die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Maske besteht. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Christoph Zachow 
Bürgermeister 
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NOTRUFE – 
BEREITSCHAFTSDIENST 

DER ÄRZTE – APOTHEKEN

Notruf Feuerwehr  112 
Notruf Rettungsdienst 112 
Krankentransporte 0761/19222

Polizei-Notruf  110

Polizei-Posten Heitersheim 
 07634/5076733

ÄRTZE

Ärztlicher  
Bereitschaftsdienst  116 117 
Kinderärztlicher  
Notfalldienst  116 117 

Zahnärztliche Bereitschaftsdienste 
 0180/3222555-40

Tierärztlicher Notdienst  
Markgräflerland: 07631/36536 

APOTHEKEN
Der Apothekennotdienst beginnt um 8.30 Uhr 
und endet um 8.30 Uhr des folgenden Tages!

22.10.
Rebland-Apotheke Wolfenweiler,  
Basler Str. 24, Tel.: 07664/63 71 
Hense‘sche Apotheke Badenweiler,  
Luisenstr. 2, Tel.: 07632/89 21 21 

23.10.
Zollmatten-Apotheke Heitersheim,  
Poststr. 22, Tel.: 07634/51 05 11 
Blauen-Apotheke Schliengen,  
Freiburger Str. 15, Tel.: 07635/ 8 26 25 75 

24.10.
Batzenberg-Apotheke Schallstadt (Wolfen-
weiler), Basler Str. 82, Tel.: 07664/6 01 80 
Apotheke am Zöllinplatz Badenweiler,  
Zöllinplatz 4, Tel.: 07632/89 15 76 

25.10.
Malteser Apotheke Heitersheim,  
Im Stühlinger 16, Tel.: 07634/20 39 
Fohmann‘sche Apotheke Schliengen,  
Eisenbahnstr.13, Eisenbahnstr.13 

26.10.
Hebel-Apotheke Müllheim, Werderstr. 31 A, 
Tel.: 07631/22 53 
Schneckental-Apotheke Pfaffenweiler,  
Schwabenmatten 3, Tel.: 07664/60 09 00 

27.10.
Katharina-Barbara-Apotheke Sulzburg,  
Hauptstr. 48, Tel.: 07634/82 28 
Die Rhein-Apotheke Neuenburg am Rhein, 
Schlüsselstr. 4, Tel.: 07631/77 10 

28.10.
Rats-Apotheke Bad Krozingen, Lammplatz 11, 
Tel.: 07633/37 90 

29.10.
Hardt-Apotheke Hartheim, Schwarzwaldstr. 
16 A, Tel.: 07633/1 33 55 
Markgrafen-Apotheke Badenweiler,  
Schwarzwaldstr. 16 A, Tel.: 07632/3 76 

30.10.
Apotheke am Bahnhof Bad Krozingen,  
Bahnhofstr. 6, Tel.: 07633 /47 47 

31.10
Linden-Apotheke Buggingen, Breitenweg 10 
A, Tel.: 07631/39 78 
Tuniberg-Apotheke Munzingen,  
St.-Erentrudis-Str. 22, Tel.: 07664/ 32 05 
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Dienstag, 26. Oktober 2021, 12 Uhr

Weitere wichtige Anschlüsse

Bürgermeisteramt 07634/4020

badenovaNetz, Störungsnummer 0800 2767767 
badenova, Servicenummer 0800 2838485 
Wasser 07634/40251 
Vergiftungs-Notruf 0761/19240 
DRK-Sozialdienst 07631/1805-51 
DRK-Pflegedienst 07631/1805-56 
Telefonseelsorge 0800/1110111

badenova Beratung 
Ökostrom und Erdgas 
(kostenlose Servicenummer) 0800/2838485  
Heizung, PV und Stromspeicher 0761/2793707

Essen auf Rädern 07633/8404

Hebammen: 
Frau Frick-Binder 07633/7810 
Frau Philipp 07634/35107 
Frau Schmidle 07634/507095 
SOS werdende Mütter e. V. 07634/2956

Pfarrämter (evangelisch) 07634/552043 
 (katholisch) 07634/551615

Sozialstation Südl. Breisg. 07633/12219

DRK Häuslicher Pflegedienst und 
DRK Tagespflege 07631/180532

Hospizgruppe Südl. Breisg. 0160/96842020

Beratungsstelle für Eltern,  
Kinder und Jugendliche 0761/21872411

Integrationsfachdienst 
Beratungsstelle für schwerbehinderte, 
psychisch erkrankte und hörbehinderte 
ArbeitnehmerInnen und deren  
Arbeitgeber  0711/250832800

Anruf-Sammel-Taxi

Das AST holt Sie von 19.30 u. 2.00 Uhr zu oder von 
Ihrer Zugverbindung ab.

Vorherige Anmeldung unter 07634/3134

Kostenloser Einkaufsfahrdienst

Dienstagvormittag und Freitagnachmittag

Telefonische Anmeldung 07634/695658

DRK-OV Heitersheim 07634/1518 
DRK-Service-Zentrale 
(rund um die Uhr besetzt) 07631/1805-0

Treffpunkt der anonymen Alkoholiker 
Montag und Freitag (1. Freitag i. M. offenes Mee-
ting), 19.30 Uhr, im Ev. Gemeindezentrum, 
Bad Krozingen, Schwarzwaldstraße 7

Informations- und Beratungsstelle für 
Menschen mit Behinderungen und ihre 
Angehörigen 07634/5049857

„Staufener Tafel e. V.“ 07633/982089

Offene Selbsthilfegruppe für Suchtkrankenhilfe 
jeden Mittwoch, 19 Uhr,  
Im Stühlinger 1, Heitersheim 
Kontaktaufnahme: 07634/1312, 07634/2742 oder 
07634/1669

„pflegeBegleiter“ Angelika Rupp 07634/ 4221

Pflegerische Notfälle:  07633/ 12219

Dorfhelferinnenstation Heitersheim 
Karin Birk  07664/4058069 oder 01789034563 
  karin.birk@dorfhelferinnenwerk.de

Abfallverwertung

RAZ Breisgau/ 
Recyclinghof 

Grünschnitt, Kartonage, Schrott u.a. 
sowie private Sperrmüllanlieferung (nur 
mit Sperrmüllkarte) beim RAZ Breisgau 
(Gewerbepark Breisgau, Ehrenkirchener 
Str. 3, Eschbach):
Montag und Dienstag: 9-15 Uhr 
Donnerstag und Freitag: 12-18 Uhr 
Samstag: 8-12 Uhr 
 
Biotonne  Mittwoch, 03.11. 
Restmüll Mittwoch, 03.11. 
Gelber Sack Donnerstag, 28.10.
Papiertonne Freitag, 12.11. 
Papiersammlung Samstag, 13.11. 

Öffnungszeiten 
der Stadtverwaltung

Montag bis Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr 

alle Sachgebiete

Montag und Dienstag 14.00 bis 16.00 Uhr 

alle Sachgebiete

Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr 

alle Sachgebiete

Terminabstimmungen bitte unter 

Tel. 07634/4020.

www.heitersheim.de
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Wir kaufen für Sie ein! 
Für alle Mitbürger/Innen, die zu Hause bleiben wollen oder 
müssen, bietet die Stadtverwaltung zusammen mit der Ar-
beitsgruppe 55 plus einen Einkaufsdienst an.  

Die Fahrer/innen holen an der Wohnungstür Ihren Einkaufszet-
tel und genügend Euros ab, fahren zum gewünschten Geschäft 
und stellen dann die gekauften 

Waren mit Beleg und Restgeld vor Ihrer Wohnungstür ab. Wir 
fahren für Sie am Dienstagvormittagund am Freitagnachmit-
tag. Melden 

Sie bitte Ihre Einkaufswünsche am Vortag bei H.P. Joswig unter 
Tel. 695658 an, auch auf dem Anrufbeantworter. Nutzen Sie bit-
te diesen für Sie kostenlosen Service!

Der Einkaufsdienst sucht dringend weitere Fahrer/innen, 
die ein- bis zweimal pro Monat für die Mitbürger/innen 

einkaufen. 
Bitte melden Sie sich direkt bei  

H.P. Joswig, Tel. 695658. 
 
Christoph Zachow
Bürgermeiste

Hans Peter Joswig  
Arbeitsgruppe 55 plus 

Terminabsprachen vor dem Rathausbesuch 
Um längere Wartezeiten zu vermeiden, wird weiterhin um vor-
herige Terminabsprache per Telefon oder Mail gebeten. 

Anbei eine Auswahl der Ämter: 

Zentrale / Fundbüro 07634/402-0 info@heitersheim.de 

Bürgerbüro 07634/402-14
07634/402-17

meldeamt@heitersheim.de 

Ordnungsamt 07634/402-44 nicole-ehle@heitersheim.de 

Steueramt 07634/402-26 michaela-ginter@heitersheim.de 

Stadtkasse 07634/402-25 georg-brueck@heitersheim.de 

Bauamt-Technik 07634/402-19 martin-gekeler@heitersheim.de 

Bauverwaltung 07634/402-18 georg-spaeth@heitersheim.de 

Bitte beachten Sie im Rathaus Heitersheim die Hygiene- und 
Abstandsregeln. Es besteht Maskenpflicht. Wir danken für Ihr 
Verständnis. 



  4 Freitag, 22. Oktober 2021 Amtsblatt der Malteserstadt Heitersheim

Jubiläumskonzert in 
Heitersheim 

„Das Beste aus 25 Jahren“ heißt das festliche 
Konzert, welches im Bürgersaal der Malte-
serhalle am 14. November 2021 um 17.00 
Uhr  stattfi nden wird. 

Der Pianist Zsolt Lendvai ist seit 1995 eng 
mit Heitersheim verbunden. Seitdem hat er 
jedes Jahr in der Stadt Konzerte gegeben: 
darunter waren u.a. Liederabende, Opern-
galas, Klavierabende und Weihnachtskon-
zerte. 

Gemeinsam mit dem Heitersheimer Unter-
nehmer Johannes Heiss hat Zsolt Lendvai 10 
Jahre lang Benefi zkonzerte für die Villa ur-
bana gespielt, deren künstlerische Leitung 
er auch übernommen hat. 

Im ersten Teil des Jubiläumskonzertes spielt 
Zsolt Lendvai verschiedene Klavierstücke, 
also „das Beste aus 25 Jahren“, darunter zum 
Beispiel die Ungarische Rhapsodie Nr. 2 von 
Franz Liszt. Im zweiten Teil kommen Sänger 
dazu, um Einblicke in die Opern- und Ope-
rettenliteratur zu geben. 

Folgende Sängerinnen und Sänger 
werden den Abend bereichern: 

Claudia Kienzler vom Mannheimer Opern-
haus hat schon mehrfach in Heitersheim 
das Publikum begeistert. Der international 
gefragte Steff en Schantz aus Wien lässt 
seinen Tenor das erste Mal im Foyer des Bür-
gersaals aufblühen. Frauke Hofmann,  Mez-
zosopran aus Freiburg, kehrt immer wieder 
gerne nach Heitersheim zurück. Die hervor-
ragenden Sänger werden Ausschnitte u.a. 
von La Bohéme von Puccini, Die lustige Wit-
we von Franz Lehár und Die Fledermaus von 
Johann Strauss singen. Katrin Lendvai wird 
charmant durch das Programm führen. 

Eintritt 15 Euro / Schüler, Studenten 10,- 
Euro / Einlass mit der 3G-Regelung. Karten 
gibt es in der Tourist-Info Heitersheim, Tel. 
07634/ 402-12 und an der Abendkasse. 

Es gelten die aktuellen Corona-Aufl agen. 
Während des Konzertes besteht Masken-
pfl icht. 

Liebe Kinder und 
Jugendliche, 
wir laden Euch herzlich zu unserem 
nächsten Treff en der Freizeitgruppe „All 
inklusiv“ ein. Diese Gruppe triff t sich ein-
mal pro Monat am Freitagnachmittag 
von 15:30 Uhr bis 18:00 Uhr im Jugend-
haus „Corner“ in Heitersheim. 

Das Programm besteht aus verschiede-
nen Aktionen und Ausfl ügen für Kinder 
und Jugendliche mit und ohne Behin-
derung ab 12 Jahre. 

Wenn Ihr Lust habt mitzumachen, 
meldet Euch bei der Jugendreferen-
tin Lisa Schmitt an: Mail: lisa-schmitt@
heitersheim.de, Handy/WhatsApp: +49 
15155164962, Instagram: jugendarbeit_
heitersheim 

Euer All inklusiv Team 

Amtliche Bekanntmachungen

Flurbereinigung Ehrenkirchen 
- Kirchhofen/Ehrenstetten 
Schlussfeststellung vom 18.10.2021 

Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 
-untere Flurbereinigungsbehörde- erklärt 
das Flurbereinigungsverfahren Ehrenkirchen 
- Kirchhofen/Ehrenstetten für abgeschlossen. 
Hierzu wird festgestellt, dass 
-  die Ausführung nach dem Flurbereini-

gungsplan und seinen Nachträgen be-
wirkt ist 

-  den Beteiligten keine Ansprüche mehr 
zustehen, die im Flurbereinigungsver-
fahren hätten berücksichtigt werden 
müssen 

-  die Kasse der Teilnehmergemeinschaft 

aufgelöst ist 
-  die Aufgaben der Teilnehmergemein-

schaft abgeschlossen sind. 
  
Mit der Zustellung der unanfechtbar gewor-
denen Schlussfeststellung an die Teilneh-
mergemeinschaft ist das Flurbereinigungs-
verfahren beendet. Gleichzeitig erlischt auch 
die Teilnehmergemeinschaft. 

Dieser Beschluss beruht auf § 149 Flurberei-
nigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung vom 
16.03.1976 (BGBl. I S. 546). 

Dieser Beschluss kann auch auf der Inter-
netseite des Landesamts für Geoinformati-
on und Landentwicklung im o. g. Verfahren 
(www.lgl-bw.de/2055) eingesehen werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss können die Be-
teiligten und der Vorstand innerhalb eines 
Monats Widerspruch beim Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald, Sitz: Freiburg 
einlegen. 

(Hinweis: 

Anschrift der gemeinsamen Dienststelle 
Flurneuordnung und Landentwicklung der 
Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald und 
Emmendingen: Berliner Allee 3a, 79114 Frei-
burg oder jede andere Stelle des Landrat-
samts Breisgau-Hochschwarzwald). 

gez. Faller
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  
über die technische Betriebsführung der Wasserversorgungsanlagen der Stadt Heitersheim 

Zwischen der 

Stadt Heitersheim, Hauptstr. 9, 79423 Heitersheim 
– vertreten durch den Bürgermeister Christoph Zachow – 

nachfolgend „Stadt“ genannt 
und dem Zweckverband Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal, 

Hauptstr. 9, 79423 Heitersheim 
– vertreten durch den stellvertretenden Verbandsvorsitzenden Bürgermeister Patrick Becker – 

nachfolgend „Zweckverband“ genannt 
zusammen nachfolgend „Vertragsparteien“ genannt 

wird aufgrund §§ 1, 25 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der derzeit 
gültigen Fassung die folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen

§ 1 
Übertragung der Durchführung der  

technischen Betriebsführung 
Auf Antrag der Stadt Heitersheim gemäß § 
3 Abs. 3 der Verbandssatzung des Zweck-
verbands „Gruppenwasserversorgung Sulz-
bachtal“ führt der Zweckverband die Auf-
gabe der technischen Betriebsführung für 
die gesamte Einrichtung der öffentlichen 
Wasserversorgung der Stadt nach Maßga-
be der weiteren Bestimmungen dieser Ver-
einbarung durch. Hiervon unberührt bleibt 
die satzungsrechtliche Zuständigkeit und 
Verantwortung der Stadt gegenüber ihren 
Abnehmern (Kunden). 

§ 2 
Umfang der technischen 

Betriebsführung 
(1) Die Durchführung der technischen Be-
triebsführung durch den Zweckverband 
umfasst: 

Kontroll-, Wartungs- sowie Unterhaltungs-
arbeiten für die gesamte öffentliche Was-
serversorgungseinrichtung der Stadt, insbe-
sondere:

a)  Überwachung aller Versorgungsanlagen 
und Hydranten,

b)  Unterhaltung, Erneuerung und Rückbau 
vorhandener Versorgungsleitungen und 
Schächte, Herstellung neuer Hausan-
schlüsse,

c) Spülung des Leitungsnetzes. 

Montage- und Ablesearbeiten, insbesondere:
d)  Kontrolle von gemeldeten unplausiblen 

Wasserzählerständen, 
e)  Ablesung bzw. Funkauslesung der städti-

schen Wasserzähler,
f )  Zählereinbau und -ausbau sowie turnus-

mäßiger Wechsel der Wasserzähler, 

Planungs-, Ausschreibungs- und Bauüber-
wachungsleistungen, insbesondere:
g)  Planung, Einholung von Angeboten, Mit-

wirkung bei der Ausschreibung und Ver-
gabe bei Investitionsmaßnahmen bis zur 
Entscheidungsreife und Vorbereitung der 
Auftragserteilung durch die Stadt,

h)  Preisanfrage und Beschaffung neuer Was-
serzähler,

i)  Bauüberwachung und Projektleitung für 
alle Investitions- und Unterhaltungsmaß-
nahmen,

j)  Einweisung  von  Fremdfirmen,  Überwa-

chung  und Abnahme  bei  Aufgrabungen  
durch Fremdfirmen bei Maßnahmen der 
Wasserversorgung.

Bereitstellung und Gewährleistung der er-
forderlichen betrieblichen Infrastruktur, der 
personellen und materiellen Ressourcen, 
insbesondere:
k)  Vorhaltung von angemessener Betriebs- 

und Geschäftsausstattung (insbesondere 
Werkzeuge, Messgeräte, Arbeitsvorrich-
tungen, persönliche Ausrüstung, Kommu-
nikationseinrichtungen, Fuhrpark),

l)  Vorhaltung  der  notwendigen  Mitarbeiter  
im  jeweils  erforderlichen  Qualifikations-
stand,Durchführung  von  Fortbildungen  
und  Unterweisungen  der  Mitarbeiter  in  
den jeweils angemessenen Zeiträumen,

m) Bestellung der nach Gesetz und behörd-
licher Anordnung vorgeschriebenen Be-
auftragten, u.a. für die Arbeitssicherheit, 
den Unfallschutz und betriebsärztliche 
Aufgaben,

n)  Einkauf/Bestellung, Lagerung und die 
Verwaltung von Material, Zählern, Gerä-
ten und Werkzeugen für den laufenden 
Betrieb. Der Zweckverband kann hierbei 
das bestehende Lager sowie das Material 
der städtischen Wasserversorgung mitbe-
nutzen.

technische Dokumentation, insbesondere:
o)  Erstellung sämtlicher mit der technischen 

Betriebsführung zusammenhängenden 
Statistiken, Berichte und Ähnliches,

p)  Dokumentation des Leitungsnetzes und 
Aktualisierung der Bestandspläne, weite-
re Dienstleistungen:

q)  Prüfung und Vorbereitung der Genehmi-
gung sämtlicher Anträge im Bereich der 
öffentlichen Wasserversorgung,

r)  Aufstellung der Abrechnungsgrundlagen 
(Rapportzettel und Aufmaße) für die Her-
stellung und Reparatur von Hausanschlüs-
sen,

s)  Kostenermittlung und Mittelanmeldung 
für die Haushaltsplanung/Bereich Technik, 

t)  Mitwirkung bei der Abgabe von Stellung-
nahmen zu Bebauungsplänen,

u)  Bearbeitung und Vorbereitung der Bestä-
tigungen zu Löschwasseranfragen,

v)  Organisation und Vorhaltung eines 
24-Stunden-Rufbereitschafts- und Stö-
rungsdienstes sowie der Bereitstellung 
einer Notrufnummer für die Abnehmer 
(Kunden) der Stadt,

w) Rufbereitschaftsdiensteinsätze.

Präambel 
Nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung für den 
Eigenbetrieb „Wasserversorgungsbetrieb 
der Stadt Heitersheim“ vom 17.12.1996, zu-
letzt geändert am 19.11.2011, versorgt der 
Eigenbetrieb die Grundstückseigentümer 
im Stadtgebiet der Stadt Heitersheim mit 
Trinkwasser. Die Stadt Heitersheim hat sich 
als Trinkwasserversorger für ihr Gemein-
degebiet zusammen mit den Gemeinden 
Ballrechten-Dottingen, Eschbach sowie der 
Stadt Sulzburg zum Zweckverband „Grup-
penwasserversorgung Sulzbachtal“ mit 
Sitz in Heitersheim zusammengeschlos-
sen. Der Zweckverband hat nach § 2 der 
Verbandssatzung vom 17.06.1997, zuletzt 
geändert am 14.10.2020, die Aufgabe, die 
Versorgung der Verbandsmitglieder mit 
Trink- und Brauchwasser im Verbandsgebiet 
sicherzustellen und die organisatorischen, 
technischen und finanziellen Vorausset-
zungen hierfür zu schaffen. Dabei werden 
die im Eigentum des Verbandes stehenden 
Gemeinschaftsanlagen vom Zweckverband 
errichtet, unterhalten, betrieben, erweitert 
und erneuert. Die Ortsnetze stehen gemäß 
§ 3 Abs. 3 der Verbandssatzung im Eigentum 
der Verbandsmitglieder und werden von 
diesen betreut. 
Auf Antrag des betreffenden Mitgliedes ge-
mäß § 3 Abs. 3 S. 2 Verbandssatzung über-
nimmt der Zweckverband die Verlegung 
und Betreuung der Ortsnetze, wobei die 
hierfür entstehenden Kosten dem Verband 
in voller Höhe von den betreffenden Mit-
gliedern zu ersetzen sind. Von dieser Mög-
lichkeit hat die Stadt Heitersheim bereits 
im Jahre 1980 Gebrauch gemacht. Seitdem 
wird das im Eigentum der Stadt stehende 
Leitungsnetz mit seinen Versorgungsanla-
gen vom Zweckverband betreut und unter-
halten. Eine schriftliche Vereinbarung zum 
Umfang der Betreuung und zum Kostener-
satz existiert zwischen den Vertragsparteien 
bislang nicht. 
Die Vertragsparteien sind sich darüber ei-
nig, dass der Zweckverband aufgrund der 
Fachkenntnisse seiner Mitarbeiter und der 
vorhandenen technischen Ausstattung und 
Organisation eine sichere, zuverlässige so-
wie nachhaltige Versorgung mit qualitativ 
einwandfreiem Trinkwasser für die Stadt 
gewährleisten kann. Zur Umsetzung schlie-
ßen die Vertragsparteien die nachfolgende 
Vereinbarung. 
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(2) Die technische Betriebsführung erstreckt 
sich auf alle Rechtsgeschäfte und Handlun-
gen, die der laufende technische Betrieb 
nach § 2 Abs. 1 dieses Vertrages mit sich 
bringt. 
 

§ 3 
Pflichten des Zweckverbands  
(Betriebsführungspflichten),  

Umfang der Versorgung 
(1) Der Zweckverband verpflichtet sich, die 
technische Betriebsführung nach Maßgabe 
des § 2 unter Beachtung der allgemein an-
erkannten Regeln der Technik einschließ-
lich aller einschlägigen Arbeitsblätter und 
technischen Richtlinien des DVGW, der 
Vorgaben der Trinkwasserverordnung, der 
Wasserversorgungssatzung der Stadt sowie 
sonstiger wasserrechtlicher Vorschriften in 
der jeweils gültigen Fassung sowie unter Be-
achtung ggf. ergangener wasserrechtlicher 
Entscheidungen durchzuführen. 

(2) Der Zweckverband führt einen Arbeits-
nachweis, in dem alle wesentlichen Vor-
kommnisse, insbesondere Sicherungs- und 
Reparaturmaßnahmen sowie Störungen 
aufzuzeichnen sind. Bei Gefahr im Verzug 
informiert der Zweckverband die Stadt un-
verzüglich. 

(3) Der Zweckverband wird der Stadt recht-
zeitig zur jeweiligen Festlegung der Haus-
haltsplanansätze Vorschläge für die im 
folgenden Jahr durchzuführenden Maßnah-
men einschließlich deren voraussichtlichen 
Kosten unterbreiten. 
  

§ 4 
Handeln im Namen und für  

Rechnung der Stadt 
(1) Der Zweckverband handelt im Rahmen 
der technischen Betriebsführung nach § 2 
im Namen und für Rechnung der Stadt. 

(2) Die Stadt erteilt dem Zweckverband 
Handlungsvollmacht zur Vertretung bei 
Rechtsgeschäften und -handlungen nach 
Absatz 1. Der Zweckverband darf von dieser 
Vollmacht nur für Zwecke der technischen 
Betriebsführung Gebrauch machen. Darü-
berhinausgehende Maßnahmen bedürfen 
der vorherigen Zustimmung der Stadt. 
  

§ 5 
Pflichten der Stadt 

(1) Die Stadt verpflichtet sich, alles Erfor-
derliche zu tun, um die Umsetzung dieses 
Vertrags zu fördern, insbesondere dem 
Zweckverband alle aktuellen Bestandspläne 
der vorhandenen Anlagen auszuhändigen, 
den Zweckverband über alle wesentlichen 
Umstände zu unterrichten, erforderliche 
Unterlagen zu überlassen und Auskünfte zu 
erteilen. 

(2) Die Stadt unterstützt alle Maßnahmen 
des Zweckverbands, die der Erfüllung dieses 
Vertrages dienen. Behördliche Anordnun-
gen, welche an die Stadt ergehen und für 
den Betrieb der Anlagen von Bedeutung 
sind, teilt die Stadt dem Zweckverband un-
verzüglich mit. 

(3) Der Zweckverband benutzt kostenlos bei 
der Erfüllung der von ihm in diesem Vertrag 
übernommenen Aufgaben die gemeinde-
eigenen Verkehrsräume (öffentliche Straße, 
Wege, Plätze, Brücken usw.) und die ge-
meindeeigenen Grundstücke, auf welchen 
sich Wasserversorgungsanlagen der Stadt 
befinden. Die Inanspruchnahme sonstiger 
Grundstücke, über die die Stadt verfügt, be-
darf im Einzelfall der Zustimmung der Stadt. 

(4) Die Stadt unterstützt den Zweckverband, 
sofern Grundstücke Dritter für die Aufgaben 
nach diesem Vertrag benötigt werden. Ist 
die Benutzung eines Grundstücks eines Drit-
ten nicht zu erreichen, so ruht die betreffen-
de Verpflichtung des Zweckverbands für die 
Dauer der Behinderung. 
  

§ 6 
Übergabe der Wasserversorgungs- 

anlagen 
(1) Die Stadt räumt dem Zweckverband den 
Mitbesitz an ihren Wasserversorgungsanla-
gen, den Grundstücke, in denen diese ver-
legt sind, sowie an allem sonstigen Zubehör 
zum Zwecke der Durchführung der techni-
schen Betriebsführung ein. 

(2) Die Wasserversorgungsanlagen mit den 
dazugehörigen Grundstücken und allem 
sonstigen Zubehör (insbesondere maschi-
nelle Ausrüstung, Mess-, Steuer- und Regel-
technik) verbleiben im Eigentum der Stadt. 
(
3) Die vorhandenen Anlagen und sonstigen 
Gegenstände nach Abs. 1 und 2 werden 
dem Zweckverband in dem Zustand, in dem 
sie sich bei der Übergabe befinden, und 
ohne Gewähr für eine bestimmte Beschaf-
fenheit von der Stadt für die technische Be-
triebsführung übergeben.

§ 7 
Bindung an den Haushalt,  

Durchführung der Maßnahmen 
(1) Die Maßnahmen nach § 2 Abs. 1 Buchst. 
b) und g) sind nach dem von der Stadt be-
schlossenen Haushaltsplan durchzuführen. 
(2) Ist die Durchführung einer solchen Maß-
nahme dringend erforderlich und ist hierfür 
kein Geld im Haushaltsplan der Stadt einge-
stellt, so ist die schriftliche Zustimmung der 
Stadt einzuholen. 
(3) Neuanlagen gehen mit ihrer Fertigstel-
lung unmittelbar in das Eigentum der Stadt 
über. 
  

§ 8 
Beauftragung Dritter 

(1) Der Zweckverband ist berechtigt, zur 
Durchführung der technischen Betriebsfüh-
rung im Namen und für Rechnung der Stadt 
Dritte zu beauftragen. Die Beauftragung 
Dritter erfolgt in Abstimmung mit der Stadt. 
(2) Der Zweckverband wird Rechnungen 
Dritter auf ihre fachtechnische und rechneri-
sche Richtigkeit prüfen und bestätigen. 
(3) Bei der Beauftragung Dritter sind die für 
öffentliche Auftraggeber geltenden Verga-
bevorschriften anzuwenden. Beauftragun-
gen mit einem jährlichen Auftragsvolumen 
von mehr als 5 TEUR (netto) pro Vertrag be-
dürfen der Zustimmung der Stadt. 

§ 9 
Personal, Zuarbeit durch den Bauhof 

Der Zweckverband setzt zur Betriebsfüh-
rung sein eigenes Personal ein. Die Stadt 
kann dem Zweckverband die Mitarbeiter ih-
res Bauhofs für Maßnahmen im Rahmen der 
technischen Betriebsführung unentgeltlich 
zur Verfügung stellen; die organisatorische 
Verantwortung des Zweckverbandes bleibt 
hierdurch unberührt. 
  

§ 10 
Kontrollrechte der Stadt, Auskunfts- und 

Besichtigungsrecht 
Die Stadt ist jederzeit berechtigt, die öffent-
lichen Wasserversorgungsanlagen sowie 
sämtliche Maßnahmen der technischen 
Betriebsführung durch den Zweckverband 
zu kontrollieren, hierzu Einsicht in alle die 
technische Betriebsführung betreffenden 
Unterlagen zu nehmen sowie alle Auskünfte 
betreffend den Vertragsgegenstand zu ver-
langen. 
  

§ 11 
Abrechnung und Kostenerstattung 

(1) Für die Leistungen des Zweckverban-
des erfolgt eine Kostenerstattung zzgl. der 
gesetzlichen Umsatzsteuer durch die Stadt. 
Hierzu gilt im Einzelnen: 

a) Personalaufwendungen: 
Die Stadt leistet einen Kostenersatz für den 
Arbeitsaufwand, den der jeweilige Mitar-
beiter des Zweckverbandes auf Leistungen 
für die Stadt verwendet. Der Kostenersatz 
bemisst sich nach den Zeitanteilen der Ar-
beitszeit, die der jeweilige Mitarbeiter für 
die Leistungen für die Stadt aufwendet, im 
Verhältnis zur gesamten Arbeitszeit des Mit-
arbeiters. Für den Zeitaufwand der Mitar-
beiter des Zweckverbandes erfolgt insoweit 
eine Vollzeiterfassung. Die nach dem antei-
ligen Zeitaufwand zu erstattenden Perso-
nalaufwendungen umfassen den gesamten 
Arbeitgeberaufwand des Zweckverbandes 
einschließlich der Beiträge zur Berufsgenos-
senschaft, der Aus- und Fortbildungskosten, 
Dienstkleidung und Schutzausrüstung so-
wie betriebsärztlicher Untersuchungen der 
Mitarbeiter. 
b) Fahrzeug- und Verwaltungskosten: 
Die dem Zweckverband im Rahmen der 
technischen Betriebsführung entstehen-
den Fahrzeugkosten (insbesondere Kosten 
für Betriebsstoffe, Reparaturen, Wartung, 
Versicherung, KFZ-Steuer) sowie Verwal-
tungskosten (insbesondere die Kosten der 
Büro- und Lagermitbenutzung, sonstige 
Raumkosten, Kosten für die Bereitstellung 
von Büromaterial, Telekommunikation, 
IT-Anwendungen) werden von der Stadt 
entsprechend den Zeitanteilen nach Buchst. 
a) für alle Mitarbeiter des Zweckverbandes 
erstattet, die für die Stadt tätig werden. 

c) Material- und Werkstoffkosten: 
Die für die Durchführung der Kontroll-, War-
tungs- und Unterhaltungsarbeiten sowie 
der Montage- und Ablesearbeiten nach § 
2 Abs. 1 a) bis f ) erforderlichen Materialien 
werden vom Zweckverband im Namen und 
auf Rechnung der Stadt eingekauft. Das 
gilt nicht für Materialien der Stadt, die der 
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Zweckverband nach § 2 Abs. 1 n) mit nutzt. 

(2) Die Abrechnung der Kostenerstattung 
erfolgt für jedes abgelaufene Kalenderjahr. 
Die Rechnungen des Zweckverbandes sol-
len bis zum 30. Juni des jeweiligen Folgejah-
res gestellt werden und sind innerhalb von 
vier Wochen nach Zugang bei der Stadt zur 
Zahlung fällig. Die Stadt leistet für die nach 
Abs. 1 geschuldeten Kostenerstattungen 
auf Anforderung des Zweckverbandes Vo-
rauszahlung, die nach den voraussichtlich 
abrechenbaren Kosten zu bemessen sind. 
Die Vorauszahlungen werden auf die Ab-
rechnungen nach Abs. 1 angerechnet. 

(3) Die Stadt stellt dem Zweckverband Bü-
roräume sowie Büromaterial einschließlich 
Telekommunikationseinrichtungen und 
IT-Anwendungen zur Verfügung. Hierfür 
leistet der Zweckverband an die Stadt eine 
Kostenerstattung in Höhe einer Kostenpau-
schale, die sich an der für entsprechende 
Leistungen üblichen Vergütung bemisst. 
Abs. 2 Satz 1 und 2 gelten entsprechend. Der 
Kostenerstattungsanspruch kann mit den 
Kostenerstattungsansprüchen nach Abs. 1 
verrechnet werden. 
  

§ 12 
Versicherungen 

Der Zweckverband schließt in Abstimmung 
mit der Stadt alle erforderlichen Sachversi-
cherungen ab. Der Zweckverband hat sein 
Haftpflichtwagnis im Einvernehmen mit der 
Stadt ausreichend zu versichern. 
  

§ 13 
Haftung, Verkehrssicherungspflichten 

(1) Der Zweckverband erbringt seine Leis-
tungen entsprechend den oben genannten 
Vereinbarungen. Für Schäden, welche der 
Stadt oder Dritten durch den Zweckver-
band oder ihrer Beauftragten bei der techni-
schen Betriebsführung grob fahrlässig oder 
vorsätzlich zugefügt werden, haftet der 
Zweckverband im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen, soweit die Stadt nicht auf 
andere Weise Ersatz verlangen kann. 

(2) Ist für Schäden, welche die Stadt durch 
Unterbrechung der Wasserversorgung oder 
durch Unregelmäßigkeiten in der Beliefe-
rung erleidet, eine schuldhafte Verletzung 
der Betriebsführungspflicht nach diesem 
Vertrag ursächlich, so haftet der Zweckver-
band der Stadt gegenüber in dem Umfang, 
wie diese von ihren Abnehmern (Kunden) 
aufgrund der satzungsrechtlichen Haf-
tungsbestimmungen bzw. der Allgemei-
nen Versorgungsbedingungen für Wasser 
(AVBWasserV) rechtskräftig in Anspruch 
genommen werden kann. Eine Inanspruch-
nahme des Zweckverbands ist insoweit aus-
geschlossen, als die Stadt für diese Schäden 
anderweitig Ersatz erlangt. 

(3) Befinden sich Anlagen oder sonstige Ge-
genstände, die dem Zweckverband zur Be-
triebsführung übergeben wurden, zum Zeit-
punkt der Übergabe nicht in einem Zustand, 
der es dem Zweckverband erlaubt, seine 
vertraglichen Pflichten ordnungsgemäß zu 
erfüllen, ist der Zweckverband von einer 

Haftung insoweit befreit bzw. die Stadt wird 
ihn von der Haftung freistellen. Gleiches gilt 
für Schadensfälle, die auf nicht ausgeführte 
Maßnahmen zurückzuführen sind, weil die 
Stadt hierzu ihre Zustimmung nicht erteilt 
oder Finanzmittel nicht bereitgestellt hat 
und der Zweckverband deren Erforderlich-
keit schriftlich mitgeteilt hat. 

(4) Wird die Stadt von Dritten in Anspruch 
genommen, so wird der Zweckverband die 
Stadt von diesen Ansprüchen freistellen, so-
weit er der Stadt gegenüber haftet. 

(5) Bei der technischen Betriebsführung sind 
die jeweils geltenden Unfallverhütungs- 
und Betriebsführungsvorschriften zu beach-
ten. Der Zustand der Anlagen hat den ge-
setzlichen Anforderungen zu genügen. Bei 
Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum 
obliegt dem Zweckverband die Verkehrssi-
cherungspflicht. 

§ 14 
Datenschutz, Vertraulichkeit 

(1) Der Zweckverband ist verpflichtet, bei 
Erfüllung seiner Aufgaben nach diesem Ver-
trag die datenschutzrechtlichen Vorschrif-
ten und Gesetze zu beachten. 

(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, 
die durch die vertragliche Tätigkeit bekannt 
gewordenen Betriebsinterna und Geschäfts-
vorfälle vertraulich zu behandeln. 

§ 15 
Laufzeit der Vereinbarung 

(1) Diese Vereinbarung wird bis zum 
31.12.2026 geschlossen und verlängert sich 
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, 
wenn sie nicht spätestens zum 30.06. des 
laufenden Jahres auf das Ende des laufen-
den Jahres gekündigt wird. Die Kündigung 
bedarf der Schriftform. 

(2) Eine außerordentliche Kündigung die-
ser Vereinbarung ist nur bei Vorliegen von 
Gründen möglich, die einer Partei die Fort-
setzung unmöglich machen. Eine außeror-
dentliche Kündigung hat unter Darlegung 
der Gründe schriftlich zu erfolgen. 

(3) Zum Vertragsende hat der Zweckver-
band der Stadt die der Wasserversorgung in 
der Stadt dienenden Anlagen sowie die vom 
Zweckverband im Rahmen der technischen 
Betriebsführung erstellten Unterlagen und 
Dokumentationen zu übergeben. Die dem 
Zweckverband im Rahmen dieser Verein-
barung überlassenen Unterlagen sowie die 
während der Vertragslaufzeit durch den 
Zweckverband erhaltenen Unterlagen sind 
der Stadt auszuhändigen. 
  

§ 16 
Salvatorische Klausel,  
Vertragsänderungen 

(1) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinba-
rung rechtsunwirksam sein oder werden, so 
wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmun-
gen der Vereinbarung hiervon nicht berührt. 
Die Vertragspartner verpflichten sich, in ei-
nem derartigen Fall die rechtsunwirksame 
Bestimmung durch eine Bestimmung zu 
ersetzen, welche dem Geist und dem Zweck 
der zu ersetzenden Bestimmung soweit wie 

möglich entspricht. Gleiches gilt für etwaige 
Lücken im Vertrag. 

(2) Mündliche Vereinbarungen zu diesem 
Vertrag bestehen nicht. Änderungen oder 
Ergänzungen dieser Vereinbarung sind nur 
wirksam, wenn sie in einer von den Partei-
en unterzeichneten schriftlichen Form vor-
liegen. Das gilt auch für eine Änderung der 
Schriftformklausel selbst. 

§ 17 
Wirksamkeit, Inkrafttreten 

(1) Diese Vereinbarung bedarf nach § 25 
Abs. 5 GKZ der Genehmigung der Rechts-
aufsichtsbehörde. 

(2) Die Vereinbarung ist mit der rechtsauf-
sichtlichen Genehmigung vom Zweckver-
band und der Stadt öffentlich bekannt zu 
machen. Sie wird am Tag nach der letzten öf-
fentlichen Bekanntmachung rechtswirksam. 
  
 
Heitersheim, den 22.09.2021
Für die Stadt:
gez. Christoph Zachow
Bürgermeister

Heitersheim, den 07.09.2021 
Für den Zweckverband: 
gez. Patrick Becker 
Stellvertretender Verbandsvorsitzender 

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 
79104 Freiburg 
08.10.2021 

Genehmigung 
Die am 22.09.2021 geschlossene öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem 
Zweckverband Gruppenwasserversorgung 
Sulzbachtal und der Stadt Heitersheim, 
zur technischen Betriebsführung der Was-
serversorgungsanlagen der Wasserversor-
gungsanlagen der Stadt Heitersheim, wird 
nach § 25 Abs. 5 des Gesetzes über kommu-
nale Zusammenarbeit (GKZ) genehmigt. 
  
gez. Dr. Barth 
Erster Landesbeamter
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Aus dem Gemeinderat
In der Gemeinderatssitzung vom Diens-
tag, 12. Oktober 2021, welche im Bürger-
saal der Malteserhalle stattfand, wurden 
nachstehende Beschlüsse gefasst sowie Mit-
teilungen bekannt gegeben: 
 
1. Bepflanzungskonzept Innenstadt
  Im Jahr 2001 wurde die Hauptstraße 

zum verkehrsberuhigten Geschäfts-
bereich (20 km/h) umgebaut. Be-
standteile dieses umfangreichen 
Umbaus waren die Verbesserung 
der Aufenthaltsqualität durch geeig-
nete Gestaltungsmaßnahmen, wie 
eine erkennbare Linienführung für 
den Straßenverkehr und beidseitige 
gepflasterte Gehwege mit einer Ni-
veauabsenkung und entsprechender 
Stadtmöblierung zur Straßenabgren-
zung. Es wurden Abgrenzungspoller 
und Pflanzkübel sowie Baumquartiere 
für kleinkronige Laubbäume installiert 
und entsprechend bepflanzt. 

  In der Zwischenzeit sind die aufgestell-
ten Pflanzkübel nicht mehr ansehnlich 
und auch die Bepflanzung ist nicht 
mehr zeitgemäß. Etliche Bäume sind 
ausgewachsen oder ausgefallen. Um 
das Erscheinungsbild der Hauptstra-
ße zu verbessern, wurde durch das 
Landschaftsplanungsbüro Wermuth 
ein Bepflanzungskonzept erstellt. Ein 
Muster blumen kübel steht bereits seit 
längerem auf dem Lindenplatz. 

  Der Gemeinderat hat nach ausführli-
cher Diskussion mehrheitlich bei 12 
Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und 
einer Enthaltung das vorgestellte Be-
pflanzungskonzept befürwortet und 
die Verwaltung beauftragt, dieses mit 
den in 2021 noch zur Verfügung ste-
henden Haushaltsmitteln zu beginnen 
und für 2022 entsprechende Haus-
haltsmittel einzuplanen. 

2. Sportbad Heitersheim, Verlänge-
rung des Überlassungs- und Nut-
zungsvertrages

  Der Gemeinderat hat nach ausführli-
cher Diskussion einstimmig der zwei-
jährigen Vertragsverlängerung des 
Überlassungs- und Nutzungsverein-
barung des Sportbades Heitersheim 
mit der Firma Sport- und Freizeitma-
nagement GmbH bis 31.12.2023 mit 
der Maßgabe zugestimmt, ein Nut-
zungskonzept zu implementieren, 
das dem Turnverein Heitersheim das 
Frühschwimmen unter Beachtung der 
Verkehrssicherungspflicht, insbeson-
dere der Wasser- und Betriebsaufsicht, 
ermöglicht.

3. Schulsozialarbeit an der Johanni-
terschule; Bericht über die laufende 
Schulsozialarbeit

  Der Gemeinderat hat den Bericht der 
beiden Schulsozialarbeiter zur aktuel-
len Arbeit der Schulsozialarbeit an der 
Johanniterschule einstimmig zustim-
mend zur Kenntnis genommen. 

 
4. Jugendarbeit in Heitersheim – Be-

richt der mobilen Jugendarbeit so-
wie der Jugendreferentin

  Der Gemeinderat hat den Bericht der 
Jugendreferentin und der Jugendsozi-
alarbeiterin für die „mobile Jugendar-
beit“ einstimmig zur Kenntnis genom-
men. 

 
5. Baugebiet Staaden III – Laufzeitverlän-

gerung des Finanzierungsvertrages
  Der Gemeinderat hat der Laufzeiten-

verlängerung des Finanzierungsvertra-
ges „Staaden III“ um weitere vier Jahre 
bis zum 15.04.2026 einstimmig zuge-
stimmt.

6. Digitalpakt Schule: Auftragsvergabe 
Netzwerkverkabelung in der Johan-
niterschule - Gebäudeteil Realschule 

  Der Gemeinderat hat die Verwaltung 
einstimmig ermächtigt, bei Vorlage der 
Angebote zur Netzwerkverkabelung in 
der Johanniterschule - Gebäudeteil Re-
alschule, dem wirtschaftlichsten Bieter 
den Zuschlag zu erteilen, damit die Ar-
beiten noch in den Herbstferien durch-
geführt werden können. 

7. Einwerbung und Annahme von 
Spenden und Schenkungen zur Auf-
gabenerfüllung 1. - 3. Quartal 2021

  Im Jahr 2021 sind bis einschließlich 
drittem Quartal Spenden in Höhe von 
insgesamt 6.709,02 EUR eingegan-
gen, insbesondere für die Flutopfer in 
Rheinland-Pflanz und Nordrhein-West-
falen. Der Gemeinderat hat der An-
nahme der Spenden einstimmig zu-
gestimmt. Bürgermeister Christoph 
Zachow bedankte sich für die großzü-
gigen Spenden. 

8. Mitteilungen und Verschiedenes
•	  Bürgermeister Zachow hat bekannt 

gegeben, dass die Gemarkung Hei-
tersheim nicht mehr im weiteren 
Untersuchungsgebiet der Fa. bade-
novaWÄRMEPLUS für die Tiefe Geo-
thermie enthalten ist.

•	  Bürgermeister Zachow bedankte 
sich bei allen Wahlhelfern für die 
gute Abwicklung der Bundestags-
wahl am 26.09.2021

Die Beschlüsse sowie die Tagesordnung und 
die Beratungsunterlagen finden Sie zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auch online im Rat-
sinformationssystem (RIS) der Stadt Heiters-
heim unter www.heitersheim.de/lokalpolitik/
gemeinderat/ratsinfosystem-ris/ oder direkt 
unter https://heitersheim.ris-portal.de/. 

DIE  
BRÜCKENBAUER

Hinweis auf Termine 
Corona-Regeln beachten 

THV Seniorengymnastik 
Montags, 15:00– 16:00 Uhr 
Malteserhalle Sporteingang 
  
DRK Gymynastik 
Montags, 16:00 – 17:00 Uhr 
Sporthalle Johanniterschule 
  
Bitte eigene Matte und Handtuch mitbringen, Teilnahme nur 
nach 3 G-Regeln. 

55plus Lauftreff 
Donnerstags 9:00 Uhr 
Parkplatz Villa urbana 
  
Gemeinsames Mittagessen 
Dienstag, 26.10., 12:00 Uhr 
„Zum Kreuz“ AG 55 plus 

Unsere Telefonnummer für alle Fälle: 07634-4020 
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Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V. 
Station Heitersheim 

Der Notfall ist lösbar! 
Ihre Familie braucht Hilfe? 
Wir sind für Sie da! 
  
Ihre Einsatzleitung 
Karin BirkTel: 07664-4058069 
0178-9034563 
karin.birk@dorfhelferinnenwerk.de 

Kommunale Geschwindig-
keitsmessungen durch den 
Landkreis - Radarmessung 
Folgende Geschwindigkeitsmessung wurde 
vom Landkreis durchgeführt: 
Datum: 15.09.2021 
Zul. Höchstgeschwindigkeit: 50
Messpunkt: Raiffeisenstraße 
Einsatzzeit: 5.59 – 10.30 Uhr 
Gemessene Fahrzeuge: 780 
Beanstandungen: 106
Höchstgeschwindigkeit: 95

Brauchen Sie ein größeres 
oder kleineres Abfallgefäß? 
Die Abfallwirtschaft des Landkreises 
Breisgau-Hochschwarzwald informiert: 
Wenn Sie im nächsten Jahr ein Abfallgefäß 
mit einem größeren oder kleineren Volu-
men benötigen, bitten wir Sie bis spätestens 
15.11.2021 einen entsprechenden Antrag 
einzureichen. Bitte vermerken Sie auf dem 
Bestellformular, zu welchem Zeitpunkt – 
ab sofort oder zum 01.01.2022 - der Ände-
rungswunsch durchgeführt werden soll. 
Nach diesem Termin ist es uns aus logisti-
schen Gründen leider nicht mehr möglich, 
den Austausch der Abfallbehälter zum Jah-
resanfang 2022 zu gewährleisten. 
Änderungsanträge und Informationen er-
halten Sie über die Gemeindeverwaltung 
und über die Homepage des Landkreises 
Breisgau-Hochschwarzwald 
(www.LKBH.de/alb).
Den Antrag können Sie bei der Gemeinde-
verwaltung abgeben oder direkt an die Ab-
fallwirtschaft des Landkreises senden (Kon-
taktdaten siehe unten). 
Selbstverständlich stehen wir Ihnen für 
Fragen und Informationen gerne zur Verfü-
gung. 

Unsere Kontaktdaten: 
Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald, Stadtstr. 2, 79104 Freiburg, 
gebuehreneinzug@LKBH.de, Telefon 0761 
2187-8844, Fax 0761 2187-8899 

Veranstaltungshinweise 
Forum ernähren, bewegen, 
bilden 
„Jetzt will ich auch! – Essensspaß für die 
Kleinsten im Alter bis drei Jahren“ 
Essen wie die Großen - nach der Zeit des 
Stillens und der Beikost wollen Kinder im-
mer häufiger bei den regulären Mahlzeiten 
mitessen. Wie gelingt diese Umstellung? 
Wie sollte sich eine kindgerechte Kost nach 
dem ersten Lebensjahr zusammensetzen? 
Wertvolle Tipps und Umsetzungshilfen auf 
Grundlage von Empfehlungen des For-
schungsinstituts für Kinderernährung in 
Dortmund gibt es im Rahmen eines Online-
seminars des Forums ernähren, bewegen, 
bilden. Termine sind am 18. November oder 
02. Dezember jeweils von 19:00 bis 20:30 
Uhr. Die Anmeldung ist im Internet über 
www.forum-ebb.de möglich. 
  
Kulinarisches vom Hof - „Käse trifft Wein“ 
für Bauern- und Winzerhofurlauber 
Was gibt es Besseres, um mit Gästen unse-
rer Ferienquartiere, über Landwirtschaft 

und Weinbau ins Gespräch zu kommen als 
leckeren Käse und köstlichen Wein aus der 
Region? Doch wie plane ich solch einen 
Event? Was beachte ich bei der Auswahl von 
heimischem Käse und den passenden Wei-
nen? Wie präsentiere ich die hochwertigen 
Produkte und wie kalkuliere ich dieses An-
gebot? In diesem Webex-Onlineseminar des 
Forums ernähren, bewegen, bilden gibt es 
Antworten und virtuelle Beispiele zu diesen 
Fragen. Termin ist am Mittwoch, 24. Novem-
ber von 14:00 bis 16:00 Uhr. Anmeldungen 
sind bis zum 19. November möglich, im In-
ternet unter www.forum-ebb.de. 

Präventionshinweise des Polizeipräsidi-
ums Freiburg aufgrund aktueller 
Betrugsstraftaten: 

Vorsicht Betrug: Fake mit  
Inkassoschreiben 
Derzeit befinden sich zahlreiche Schreiben 
vermeintlicher Inkasso-Unternehmen im 
Umlauf, die zur Überweisung angeblich 
offener Forderungen aus Gewinnspielen 
“Deutsche Jackpot 6-49 Lotto GmbH“ auf-
fordern. Um dieser Forderung Nachdruck 
zu verleihen werden diesen Schreiben ein 
„Zahlungsbefehl“ oder „Beschluss in der 
Zwangsvollstreckungssache“ angehängt. In 
den vergangenen Tagen meldeten erneut 
zahlreiche Bürgerinnen und Bürger den Er-
halt betrügerischer Post bei hiesiger Dienst-
stelle. Eine Vielzahl von Haushalten erhielten 
Briefe unterschiedlicher, nicht existenter In-
kasso-Unternehmen, die zur Überweisung 
offener Forderungen auf griechische, slowa-
kische oder österreichische Konten auffor-
dern. Angeblich hätten sich die Empfänger 
der Schreiben im Vorfeld telefonisch bei 
einem Gewinnspiel bei EUROWIN24, EURO 
JACKPOT 6/49 oder DEUTSCHE GEWINNER 
ZENTRALE LOTTO 6-49 angemeldet und dar-
aus entstandene Kosten nicht beglichen. 
  
Die E-Post-Briefe, die als Absender KÖLN 
EURO INKASSO AG, EU FORDERUNGS AG, 
FRANZ HS FORDERUNGS AG, OZCAN MA 
FORDERUNGS AG, RIGOVA FORDERUNGS 
AG, RIGO FORDERUNGS AG sowie INKASSO 
HAUPTZENTRALE –KÖLN- aus dem Theodor-
Heuss-Ring 23, 50668 Köln tragen, beinhal-
ten unzählige Form- und Rechtschreibfehler, 
anhand derer oftmals ein Betrugsversuch 
von vornherein erkennbar ist. Mittlerweile 
wurden die weiteren Absender INKASSO 
HAUPTZENTRALE FRANKFURT und BUNDES 
INKASSO MANAGEMENT mit der Absen-
de-Adresse Thurn- und Taxis-Platz 6, 60313 
Frankfurt bekannt. 

Sämtliche angegebenen und wechselnden 
E-Mail-Adressen sind bei google über @
gmail.com registriert. 

Mitteilungen

Fenster leuchten 
weit 
Auch dieses Jahr wollen wir 
in Gallenweiler den Dorfad-
ventskalender unter Beach-
tung der aktuellen Corona 
Regeln durchführen. 

Es werden noch ein paar kreative 
Fenstergestalter gesucht. Mit oder 
ohne Bewirtung kann diese jahrzehn-
telange Tradition beibehalten werden. 
Die Fenster sollen mit dem täglichen 
Abendläuten um 18.00 Uhr, wie ge-
wohnt enthüllt werden. 
Wir wollen unsere Fenster auch in die-
sen schweren Tagen erst recht hell 
erleuchten lassen. Laßt uns zusam-
men dieses Zeichen setzen, für eine 
frohe und besinnliche Adventszeit. 
Es ist doch schön, bei einem Famili-
en-Abendspaziergang leuchtende, 
farbenfrohe Fenster zu sehen. Möge 
der Dorfadventskalender dieses Jahr 
prächtig und leuchtend gefüllt werden. 
Alle, die jetzt Lust haben, sich an dem 
Adventsfenster zu beteiligen, werden 
gebeten, sich mit Heike Kurzbach we-
gen der Terminvergabe in Verbindung 
zu setzen. 
Telefon : 07633 81444 
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Es ist zu erwarten, dass auch weiterhin Haus-
halte derartige Schreiben mit Zahlungsauf-
forderung erhalten werden. Möglicherweise 
mit anderen Absendern und anderen aus-
ländischen Kontoverbindungsdaten. 

Die Polizei Freiburg rät:
•	 Zahlen Sie auf keinen Fall, wenn Sie ein 

solches Schreiben erhalten.
•	 Prüfen Sie vor einer Überweisung die 

jeweilige Forderung auf Richtigkeit
•	 Recherchieren Sie zu den jeweiligen 

Absenderfirmen und Kontoverbindun-
gen

•	 Informieren Sie sich bei Verbraucher-
schutzzentralen

•	 Nutzen Sie die Präventions- und Infor-
mationsangebote der Polizeiberatung

•	 Wenden Sie sich im Zweifel an Ihre ört-
liche Polizeidienststelle

•	 Informieren Sie Freunde, Verwandte 
und Nachbarn über diese Betrugsma-
sche

 
Haben Sie weitere Fragen oder möchten Sie 
sich beraten lassen, so melden Sie sich ger-
ne über freiburg.pp.praevention@polizei.
bwl.de. 

Wir möchten, dass Sie sicher leben! 
Ihr Polizeipräsidium Freiburg 
 
 

Landwirtschaft
& Tierhaltung

Sehr geehrte BLHV Mitglieder, 
wir laden Sie zu unserer Kreisversammlung 
mit Wahlen am Freitag, 22.10.2021 um 
18:30 Uhr in der Festhalle Hügelheim, 
Industriestr. 2 in 79379 Müllheim-Hügel-
heim ehr herzlich ein. 

Tagesordnung  
1.   Begrüßung durch den amtierenden 

Kreisvorsitzenden Herrn Michael Fröh-
lin 

2.   Feststellung der form- und fristgerech-
ten Einladung 

3.  Tätigkeitsberichte 
  a) des Kreisvorsitzenden Herrn Michael 

Fröhlin 
  b) der Bezirksgeschäftsführerin Frau 

Verginiya Kaerger 
4.  Bestimmung einer Wahlleitung 
5.   Durchführung der Wahlen (getrennt 

nach Kreisvorsitzender, stellvertreten-
der Kreisvorsitzender bzw. Vorstands-
team und Beisitzer) 

6.   Übergabe der Amtsgeschäfte an den 
neugewählten Vorstand 

7.  Grußworte 
8.   Impulsvortrag ‚‘Vorsorgevollmacht‘‘ 

von der Bezirksgeschäftsführerin Frau 
Verginiya Kaerger 

9.  Verschiedenes 

„Kreisversammlungen des BLHV mit 
Wahlen sind nicht öffentlich. Zugelassen 
sind nur Mitglieder des jeweiligen Kreis-
verbands und geladene Gäste“.  

Des Weiteren gilt es während der Veranstal-
tung die aktuellen Corona-Bestimmungen 
zu beachten. Wir bitten um telefonische An-
meldung in der Bezirksgeschäftsstelle Müll-
heim unter 07631 / 1816-0. Vielen Dank. 

Vielen Dank 

Mit freundlichen Grüßen 
Martina Reinert, Sekretariat 
Badischer Landwirtschaftlicher
Hauptverband e.V. 
Bezirksgeschäftsstelle Müllheim 
Auf der Breite 7, 79379 Müllheim 
Tel. 07631/1816-0; Fax 07631/1816-21

Pflanzenschutz - Sachkun-
delehrgang für Landwirte 
Das Pflanzenschutzgesetz schreibt vor, dass 
alle Personen, die beruflich Pflanzenschutz-
mittel anwenden oder verkaufen, sachkun-
dig sein müssen.

Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarz-
wald, Außenstelle Breisach, bietet folgen-
den Basislehrgang „Sachkundenachweis 
Pflanzenschutz“ in online-version an. Der 
Lehrgang umfasst fünf Unterrichtsabende 
und schließt mit einer Prüfung ab. 

Lehrgang 1. Termin Folgetermine Prüfung  

Landwirte 
(Ackerbau, 
Grünland, Obstbau, 
Gemüsebau)

06.12.2021;
von19:00–
22:00 Uhr

13.12.2021
16.12.2021
10.01.2022
20.01.2022

24.01.2022

Die Lehrgangs- und die Prüfungsgebühr be-
tragen jeweils € 40,- (zusammen € 80,-).

Interessierte Personen sollten sich mit 
Namen, Adresse, Geburtsdatum und Ge-
burtsort umgehend beim Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald, Fachbereich 
Landwirtschaft, per email unter landwirt-
schaft@lkbh.de anmelden. Nach erfolgter 
Anmeldung, wird ihnen der Link zur Teilnah-
me zugesandt.

Weitere Auskünfte erteilt für den Lehrgang 
in Breisach, Pflanzenproduktionsberater Ra-
phael Maurath 0761 2187-5823.

Kirchliche Nachrichten

Kath. Kirchengemeinde
Heitersheim
Unsere Gottesdienste und Mittei-
lungen in der SE Heitersheim: 

Samstag, 23. Oktober
MISSIO-Kollekte 
15:00   Heitersheim Tauffeier für Melissa 

Zimmermann 
18:00  Ballrechten Messfeier 
 
Sonntag, 24. Oktober 
30. Sonntag im Jahreskreis 
MISSIO-Kollekte 
10:45  Heitersheim Messfeier 
10:45   Heitersheim Kinderkirche im Pfarr-

hof – wenn es nicht regnet 
11:00   Ballrechten Tauffeier für Carlo Eli-

ah Zimmermann 

12:00  Heitersheim Tauffeier für Nayla 
Theresia Oeschger 

15:00   Ballrechten Tauffeier für Marie 
Christiane Regina Suger 

Dienstag, 26. Oktober 
18:30  Eschbach Rosenkranz 
 
Mittwoch, 27. Oktober 
19:00  Heitersheim Messfeier (für Ursula 

Mazurek und verstorbene Eltern 
und Schwiegereltern; Familien All-
kemper-Kirchgässner) 

 
Samstag, 30. Oktober 
10:00   Ballrechten Goldene Hochzeit von 

Gertrud und Reinhold Hermann 
17:30  Eschbach Rosenkranz 
18:00   Eschbach Messfeier mit Verlei-

hung der Goldenen Plakette (für 
Karl und Erna Brucker; Albert und 
Elsa Brucker; Dominique Sayer)

Sonntag, 31. Oktober
31. Sonntag im Jahreskreis 
10:45  Heitersheim Messfeier 
12:00  Heitersheim Tauffeier für Tristan 

Marlon Schneider 

Öffnungszeiten des Pfarrbüros
•	 Das Heitersheimer Pfarrbüro ist mit Ein-

schränkungen für den Publikumsverkehr 
geöffnet. Wir bitten um vorherige Termin-
absprache. Bitte denken Sie an den Mund-
Nasen-Schutz.

 
Telefonisch sind wir unter folgender Num-
mer 0 76 34 / 55 16 15 erreichbar. 

Nutzen Sie auch die Möglichkeit, auf den 
Anrufbeantworter zu sprechen oder uns 
eine E-Mail (kath.pfarramt@seelsorgeein-
heit-heitersheim.de) zu schicken. Wir mel-
den uns schnellstmöglich.
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Informieren Sie sich bitte auch über unsere 
Homepage: www.seelsorgeeinheit-heiters-
heim.de

Öffnungszeiten im Kath. Pfarramt Heiters-
heim:
Montag bis Freitag 9:00 – 11:00 Uhr 
Montag 15:00 – 17:00 Uhr 
Donnerstag 14:00 – 16:00 Uhr 
  
Kinderkirche  
Kinderkirche geht weiter.... 
wenn Sie das möchten, dann laden wir herz-
lich ein, als lebendiger Teil der Freunde und 
Freundinnen Jesu im Kinderkirchenteam 
mitzumachen. 
Nach mehr als zehn Jahren möchten wir 
zum Jahresende die Vorbereitung der Kin-
derkirche abgeben. Schön wäre es, wenn 
Sie Freude daran hätten, die Botschaft Jesu 
und sein Evangelium mit Kindern und Er-
wachsenen weiterzutragen, ins Heute zu 
übersetzen und den Kindern ein Teil der 
sonntäglichen „Kirche der Großen“ kindge-
recht anzubieten. 
Wenn Sie Interesse haben, dann kommen 
Sie zur nächsten Kinderkirche am Sonntag, 
24.10.2021 um 10:45 Uhr in den Pfarrhof 
in Heitersheim und sprechen uns an oder 
melden sich bei Gemeindereferent Michael 
Vierneisel (E-Mail: m.vierneisel@seelsorge-
einheit-heitersheim.de oder Tel.: 0 76 34 – 55 
27 21, bzw. 01 51 – 51 11 53 28) 
  
Amtsantritt Martin Patz 
Endlich ist es soweit: die 10-monatige Va-
kanzzeit in unserer Seelsorgeeinheit geht 
zu Ende. Am 01.11.2021 wird unser neuer 
Pfarrer Martin Patz seinen Dienst aufneh-
men. Hierzu heißen wir ihn ganz herzlich 
willkommen und wünschen ihm Gottes Se-
gen für einen guten Start. Pfarrer Patz wird 
im Pfarrhaus in Ballrechten wohnen, das in 
den letzten Monaten entsprechend reno-
viert worden ist. 
Den ersten Gottesdienst wird Pfarrer Patz 
an Allerheiligen um 10:45 Uhr in Heiters-
heim halten. Die Anmeldung hierzu ist ab 
Montag, 25.10.2021 über das Pfarrbüro oder 
auch online möglich. 
  
Mitfeiern an Allerheiligen – in diesem 
Jahr Anmeldung erforderlich 
Wenn Sie diesen Gottesdienst mittfeiern 
möchten, dann melden Sie sich bitte ab 
dem 25.10.2021 telefonisch im Pfarrbüro 
Heitersheim (0 76 34 – 55 16 15) zu den üb-
lichen Öffnungszeiten an oder online über 
das Anmeldeformular unserer Homepage 
www.seelsorgeeinheit-heitersheim.de. 
Gerne können Sie sich und andere Mitglie-
der Ihres Haushalts anmelden, nicht jedoch 
andere Familien. Dafür bitten wir um Ihr 
Verständnis. Sollten Sie nach einer erfolgten 
Anmeldung nicht kommen können, bitten 
wir Sie, uns dies rechtzeitig mitzuteilen. 
Für den Gottesdienst in Ballrechten um 
09:00 Uhr benötigen Sie keine Anmeldung. 
Vielen Dank! 
  
Aus dem Pfarrgemeinderat 
In seiner Sitzung am 30.09.2021 hat der 
Pfarrgemeinderat beschlossen, dass der bis-
herige Gottesdienstplan für den Monat No-

vember fortgelten soll und für die Teilnahme 
an der Messfeier zu Allerheiligen in Heiters-
heim eine Anmeldung erforderlich ist. 
Außerdem wurde festgelegt, dass auch im 
nächsten Jahr die Erstkommunion in der 
Zeit zwischen Pfingsten und dem Beginn 
der Sommerferien gefeiert werden soll. 
  
Erstkommunionvorbereitung 2022 
In unserer Seelsorgeeinheit planen wir 
derzeit die Vorbereitungszeit auf die Erst-
kommunion 2022. Ein erster Elternabend 
zur Information findet hierzu am Montag, 
den 25. Oktober 2021 um 20 Uhr in der Kir-
che St. Bartholomäus in Heitersheim statt. 
An diesem Termin werden die derzeitigen 
Vorstellungen für die Vorbereitungszeit er-
klärt. Bitte beachten Sie, dass wir die Hygi-
enerichtlinien des Landes einhalten müssen 
und bringen Sie bitte Ihren 3G-Nachweis 
zum Elternabend mit. Vielen Dank. 
Die Zeit der Vorbereitung und auch die Fei-
er der Erstkommunion sind derzeit noch 
mit einigen großen Fragezeichen übersät. 
Aufgrund der Corona-Pandemie können für 
viele Punkte noch keine verlässlichen An-
gaben gemacht werden, bzw. es kann sich 
im Verlauf dieser Zeit auch noch kurzfristig 
etwas ändern. 
Außerdem hat der Pfarrgemeinderat be-
schlossen, dass die Erstkommuniongot-
tesdienste 2022 in den Zeitraum zwischen 
Pfingsten und Sommerferien verlegt wer-
den. Ein genauer Termin steht jedoch noch 
nicht fest. 
Falls Sie am Elternabend nicht kommen 
können, Ihr Kind im nächsten Jahr aber zum 
Weißen Sonntag gehen will, geben Sie bitte 
Gemeindereferent Michael Vierneisel Be-
scheid (E-Mail: m.vierneisel@seelsorgeein-
heit-heitersheim.de oder Tel.: 0 76 34 – 55 27 
21, bzw. 01 51 – 51 11 53 28). 
  
Erntedank in der Seelsorgeeinheit Hei-
tersheim 
Üppig bestückt und liebevoll dekoriert wa-
ren auch in diesem Jahr wieder die Ernted-
ankaltäre in unseren Kirchen. In Ballrechten, 
Eschbach und Heitersheim konnten wir Kar-
toffeln, Gurken, Trauben und vieles andere 
bestaunen, was die Schöpfung uns auch in 
diesem Jahr wieder geschenkt hat. Bis jede 
Karotte und jeder Kürbis so lag, wie er sollte, 
brauchte es viele freiwillige Hände, die mit 
Geduld und Auge alles arrangierten. 
Im Namen dieses Festes steckt ja schon das 
Wort „Dank“ drin. Und so wollen wir allen 
danken, die dazu beigetragen haben: allen, 
die Gaben für die Erntedankaltäre gespen-
det haben; den Frauengemeinschaften und 
allen anderen, die die Früchte vor den Altä-
ren so sorgfältig und wunderschön aufge-
baut haben. Vielen Dank dafür. 
Im Anschluss an die Gottesdienste konnte 
man die Gaben gegen eine Spende mit nach 
Hause nehmen. Das eingenommene Geld in 
Ballrechten und Heitersheim ging dabei an 
Betroffene der Flutkatastrophe in Deutsch-
land. In Eschbach kam der Erlös dem Kir-
chenbauverein zugute. 
  
Entdecker-Gottesdienst – endlich sahen 
wir uns wieder 
 „Feuer, Wasser und Luft und Erde sind der 

Grund für das Sein der Welt, sind Elemente, 
dass Leben werde. Gott hat sie uns bereitge-
stellt.“ So sangen wir beim Open-Air-Entde-
cker-Gottesdienst auf dem Schulhof der Jo-
hanniterschulen in Heitersheim und spürten 
dabei die Elemente um uns herum (von der 
Wärme der Sonne spürten wir jedoch leider 
nicht so viel). 
Mit dabei waren natürlich auch wieder 
die beiden Entdecker, die geduldig einem 
Bäumchen beim Wachsen zusahen. Und 
auch beim Evangelium spielte dieser Baum 
eine Rolle, als der Gärtner sich dafür einsetz-
te, dass der Gutsherr ihm noch eine Chance 
gebe, auch wenn er noch keine Früchte ge-
tragen hat. 
Für das ganze Entdecker-Team war es eine 
große Freude, die Familien nach über einein-
halb Jahren wieder einmal präsent in einem 
Gottesdienst zu sehen. Und auch die Kinder 
und Eltern genossen dies. 
Ein riesiges Dankeschön allen, die zum Ge-
lingen dieses Gottesdienstes beigetragen 
haben: der Band, die die Instrumente trotz 
Kälte spielte; der Technik, die trotz Tages-
lichts die Liedtexte auf eine Leinwand proji-
zierte; den Mesnern, die alles für die Eucha-
ristiefeier Benötigte aus der Kirche auf den 
Schulhof transportierten; den Kleingrup-
penleitern, die sich trotz der Nähe zu den 
anderen Gruppen nicht ablenken ließen. 

 

Evang. Kirchengemeinden
Heitersheim und Gallenweiler

Unsere Gottesdienste  
Sonntag, 24.10. 
10.30 Uhr Gottesdienst in Heitersheim mit 
Vorstellung der Heitersheimer Konfirmandin-
nen und Konfirmanden, Barbara Heuberger 
  
Samstag, 30.10. 
14.00 Uhr Traugottesdienst in Gallenweiler, 
Barbara Heuberger 
  
Sonntag, 31.10.  Reformationstag 
09.30 Uhr Gottesdienst in Gallenweiler mit 
Vorstellung der Gallenweiler Konfirmandin-
nen und Konfirmanden, Barbara Heuberger 
10.30 Uhr Gottesdienst in Heitersheim, Bar-
bara Heuberger 
16.00 Uhr Taufgottesdienst in Heitersheim, 
Barbara Heuberger 
 
Veranstaltungen im evang. Gemeinde-
haus Heitersheim: 
Außer	 bei	 Gottesdiensten	 und	 Gremiensit-
zungen	 sind	 für	 alle	 Veranstaltungen,	 Grup-
pen	und	Kreise	3G Nachweise vorzuweisen: 
genesen - geimpft oder getestet.	 Ausge-
schlossen	ist	die	Teilnahme	bei	akuten	Krank-
heitssymptomen.Bitte denken Sie an den 
Mund-Nasen-Schutz! 
  
Handarbeits-Kreativ-Kreis 
Der Handarbeits-Kreativ-Kreis trifft sich 
dienstags um 14.30 Uhr 
  
Freundeskreis Heitersheim - Selbsthilfe-
gruppe für Suchtkrankenhilfe
Der Freundeskreis trifft sich jeden 1. + 3. 
Mittwoch im Monat um 19.00 Uhr im evang. 
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Gemeindehaus in Heitersheim. Bei	 Interes-
se	melden	Sie	sich	bitte	unter	Telefon	07633	/	
9337055. 
  
Spiel- und Krabbelgruppe 
Die Spiel- und Krabbelgruppe freut sich auf 
Euch! Wir treffen uns wieder donnerstags 
um 15.30 Uhr im evang. Gemeindehaus. Bei 
Interesse bitte beim Pfarrbüro melden. 
  
Sitzen in der Stille 
Menschen treffen sich und schweigen. Und 
erleben: Schweigen ist mehr als nur still sein, 
nichts sagen, den Mund halten ..... Schwei-
gen ist eine besondere Art des Gottes-
dienstes. Deshalb laden wir wieder ein zum 
gemeinsamen Schweigen – in der evangeli-
schen Kirche in Heitersheim, immer don-
nerstags  um  18.00 Uhr.  
  
Was glauben Sie? 
Am Donnerstag, 28. Oktober  um 19.30 
Uhr bietet sich wieder die Gelegenheit in  

den Räumen unserer Gemeinde miteinan-
der ins Gespräch zu kommen. An diesem 
Abend geht es ums Thema: Kain und Abel 
(Gesesis 4). Interessierte sind herzlich einge-
laden.  
 
Reinigungskraft gesucht: 

Für unser Gemeindezentrum in Heitersheim 
suchen wir eine Reinigungskraft (ca. 2,5 
Stunden wöchentlich plus gelegentliche 
Grundreinigungsaktionen). Wir freuen uns 
über Ihr Interesse und bitten Sie Kontakt 
übers Pfarrbüro aufzunehmen (Tel 07634 / 
552043). 

Bürozeiten Evangelisches Pfarramt  

Nutzen	Sie	bitte	die	Möglichkeit,	uns	anzurufen	
oder	 auf	 den	 Anrufbeantworter	 zu	 sprechen	
oder	uns	eine	Email	zu	schreiben,	wir	melden	
uns	dann	so	bald	wie	möglich	bei	Ihnen. 
Für	den	Besuch	im	Gemeindehaus	denken	Sie	
bitte	an	den	Mund-Nasen-Schutz! 

Dienstag, Mittwoch und Freitag 10-12 Uhr 
Mittwoch 15-17.30 Uhr 
Unterer Gallenweiler Weg 2, 79423 Heiters-
heim 
Tel: 07634 / 55 20 43 
e-mail: Heitersheim@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.heitersheim.ekbh.de 
Sprechzeiten Pfarrerin Heuberger: derzeit 
bitte nur nach telefonischer Vereinbarung 
Email: barbara.heuberger@kbz.ekiba.de 
Tel: 07634 / 55 20 45 oder mobil 0170 - 15 
10 954 

Pfadfinder Heitersheim:  
Stamm Ignaz Balthasar Rink von Balden-
stein (I.B.R.V.B.) 
Kontakt (Stammesführer Markus Ehle): 
info@ibrvb.de 
Homepage: 
www.pfadfinder-heitersheim.de

Parteien, Listen, Politische Vereine und Kandidaten

Mut e. V. informiert
Einladung zur MUT-Jahres-
hauptversammlung 2021 
Vorstand und Beirat der Bürgerinitiative 
MUT – Mensch und Umwelt schonende 
DB-Trasse Nördliches Markgräflerland e.V. - 
laden alle Mitglieder sowie interessierte Bür-
gerinnen und Bürger zur öffentlichen Jah-
reshauptversammlung 2021 ein. Sie findet 
statt am Freitag, dem 29. Oktober 2021, 
um 19.00 Uhr in der Quellenhalle in Bad 
Krozingen-Schlatt 
  
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Tätigkeitsbericht des Vorstands

3. Rechenschaftsbericht des Kassenwarts
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstands
6. Neuwahl von Vorstand, Beirat und Orts-

beauftragten
7. Bestellung der Kassenprüfer
8. Die Bürgertrasse und ihr Umfeld – wie 

ist der Stand der Dinge?
9. Ausblick und Diskussion
10. Verschiedenes
 
Die Veranstaltung findet unter Beachtung 
der aktuellen Corona-Verordnung der Lan-
desregierung vom 16.09.2021 (Hygienekon-
zept) statt. Ein 3G-Nachweis – Geimpft, 
Genesen, Getestet – ist erforderlich  
(Nachweis und Dokumentation kosten Zeit, 
daher ist Hallenöffnung bereits um 18.30 
Uhr). 

Auf Ihr zahlreiches Erscheinen freuen sich 
Vorstand und Beirat von MUT e.V. 
Roland Diehl, 1. Vorsitzender 

AFLIG
Anti-Flug-Lärm-Interessen-
Gemeinschaft e. V.

AFLIG-Anti-Flug-Lärm-Interessen-Gemein-
schaft e.V., Ihr gemeinnütziger Verein für 
mehr Ruhe am Himmel, lädt Sie zum nächs-
ten Info-Treff am Dienstag 2. November 
2021 um 19.00 Uhr im Hotel OX Heitersheim, 
Im Stühlinger 10, Seminarraum 1. Stock, ein. 
Wollen Sie uns unterstützen? Wir wür-
den uns über Ihr Kommen sehr freuen! 
Kontakt: Email info@aflig.de – Tel. 07633 – 
406281 - www.aflig.de 

Vereinsmitteilungen

Sportvereine 

HBL Heitersheim
www.handball-heitersheim.de

Start verschlafen, verdient 
verloren. 
Die Handball Löwen Heitersheim verlie-
ren gegen den ungeschlagenen Tabellen-
führer SG Waldkirch/Denzlingen deutlich 
mit 32:21. 

Die Begegnung mit den Elztälern hatten 
sich die Heitersheimer vollkommen anders 
vorgestellt. Doch anstelle von einem weite-
ren Erfolgserlebnis stand für die Mannschaft 
von Trainer Uwe Holzer letztlich ein erneu-
ter Dämpfer gegen einen Kontrahenten, der 
sicher zu den ersten Aufstiegskandidaten in 
der Landesliga zählt. 
Deutlich nervös und mit zu vielen Fehlern 
– sowohl im Angriff als auch in der Abwehr 
- starteten die Malteserstädter. Aus Heiters-
heimer Sicht war es eine erste Halbzeit zum 
Vergessen. Den zu erwartenden Elan und 
die Sicherheit der zurückliegenden Spiele 

ließen lediglich die Elztäler erkennen, die 
sofort ein 4:0 vorlegten. Und einem großen 
Abstand sollten die Gäste an diesem Abend 
für den Rest der Spielzeit hinterherlaufen. 
Erst nach fünf Minuten gelang Veit Bermei-
tinger der erste Heitersheimer Treffer. Auch 
in der Folgezeit waren es die beiden Bermei-
tinger-Brüder, die mit ihren insgesamt 11 
Toren dafür sorgten, dass sich die Handball 
Löwen Heiterheim nach dem völlig verschla-
fenen Start in die Partie zurückkämpfte. Al-
lerdings war sowohl im Angriff als auch in 
der Abwehr klar zu erkennen, dass die Fein-
abstimmung fehlte. Die Nervosität der Gäs-
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te wurde auch durch insgesamt 6 unnötige 
2-Minuten Strafen für Heitersheim unter-
mauert. Lediglich der Torwart der Heiters-
heimer, Sebastien Heitz, sorgte mit seinen 
überragenden Paraden für einen starken 
Rückhalt und verhinderte eine höhere Füh-
rung der Elztäler. Die SG Waldkirch/Denzlin-
gen bestrafte jeden Fehler eiskalt und zog 
zur Halbzeitpause auf eine deutliche 18:9 
Führung davon. 
Das Unterfangen Aufholjagd schien für Hei-
tersheim bereits kurz nach Wiederanpfiff 
geplatzt zu sein. Die Elztäler erhöhten die 
Führung in der 36. Minute sogar auf 21:11. 
Was man den Gästen aus Heiterheim nicht 
vorwerfen konnte, dass sie sich aufgegeben 
oder kämpferisch nicht dagegen gehalten 
hätten. Dank Veit Bermeitingers Durch-
schlagskraft aus dem Rückraum und auch 
bedingt dadurch, dass Marius Sonst und 
Niklas Löffler auf Außen immer öfter in Sze-
ne gesetzt wurden, gelang den Handball Lö-
wen in den Minuten 41-43 sogar, wieder ein 
Dreier in Folge zum 23:17, was die Hausher-
ren deutlich nervös machte und den Heim-
Coach Ivan Mlinarevic zur Auszeit zwang.  
Der wirkliche „Kick“ und die nötige Effizienz 
fehlten den Heitersheimern aber, um doch 
noch die Wende herbeizuführen. Mit einer 
Energieleistung und einfachen Konterto-
ren holte sich die SG Waldkirch/Denzlingen 
den 9 Tore-Vorsprung zurück, beim 26:17 
(49.) durch den vierfachen Torschützen Sven 
Beyer war die Messe gelesen. Die erneute 
Verletzung von Marius Sonst trug auch nicht 
dazu bei, dass die Heitersheimer in einem 
Endspurt den Abstand deutlich verringern 
konnten. Die beiden Tore von Niklas Löffler 
in den Schlussminuten bedeuteten letztlich 
aber nicht mehr als ein wenig Ergebniskos-
metik und so zogen die Handball Löwen aus 
Heitersheim mit 32:21 den Kürzeren. 
Die große Erkenntnis nach dem misslunge-
nen Auftakt im Spiel gegen die Elztäler lau-
tet aus Heitersheimer Sicht, dass einerseits 
die Nervosität in wichtigen Spielen abgelegt 
werden muss und dass die Integration der 
Neuzugänge wohl doch mehr Zeit benötigt 
als im Vorfeld erwartet. „Natürlich hatten wir 
von uns selbst erwartet, dass wir dem Favo-
riten aus dem Elztal besser Paroli bieten und 
zumindest ein Punkt ergattern können“, re-
sümierte Uwe Holzer, „allerdings haben wir 
einen nicht zu unterschätzenden Umbruch 
hinter uns. Die jungen Spieler müssen noch 
in das System hineinwachsen.“ Diesen Punkt 
will der Trainer aber keinesfalls als Ausrede 
vor allem für die schwache erste Halbzeit 
stehen lassen, in der kaum ein Heitershei-
mer Akteur - mit Ausnahme der wiederum 
sehr gut spielenden Torleute - Normalform 
erreicht hatte. Dennoch gibt diese Niederla-
ge auch Hoffnung für die Heitersheimer: „die 
Mannschaft zeigte große Moral, Kampfgeist 
und Charakter – gerade in der zweiten Halb-
zeit. Anstatt sich bei der deutlichen Führung 
der Hausherren hängen zu lassen, kämpften 
sie sich als Team immer wieder zurück und 
gaben zu keiner Zeit auf“ resümierte Holzer. 
Es spielten: 
Handball Löwen Heitersheim: Niklas Meyer 
(Tor), Sebastian Loose (2), Marius Sonst (3), 
Benn Gerres (1), Veit Bermeitinger (7), Moritz 
Bermeitinger (4), Sebastien Heitz (Tor), Mo-

ritz Hoffmann, Simon Fünfgeld (1), Fabian 
Bohr (Tor), Nikils Löffler (3) 
SG Waldkirch/Denzlingen: Simon Lehmann 
(3), Johannes Lehmann (2), Andreas Engler 
(5), Marco Quinto (4), Jan Glatz (7), Kom Leh-
mann (1), Raphael Nopper, Philipp Brommer 
(1), Sven Beyer (4), Alexej Brantin (2), Renè 
Bachmann (3), Jürgen Meyndt, Gustav 
Schleske 
  

Ben	Gerres	von	den	Handball	Löwen	Heiterheim	
wurde	 gleich	 gedoppelt	 von	 WaldkirchDenzlin-
gen	(Foto:	Lisa	Furler)
 
 

Kleinkaliber-
Schützenverein e. V.

Sieg und Niederlage für die 
Mannschaft der Südbadenliga 
2:3 gegen Brigachtal folgt ein 3:2 gegen 
Oberschopfheim 
Mit einem ausgeglichenen Stand nach 
Mannschafts- und Einzelpunkten startete 
die 2. Luftgewehrmannschaft des KKSV in 
die Südbadenligasaison. 
Der Zufall wollte es, dass es gleich gegen 
den wohl stärksten Gegner, die Bundesliga-
reserve der SSVg Brigachtal ging. Nachdem 
alle 5 Schützen ihr Pensum von 40 Schuss 
absolviert hatten, musste eine 2:3 Nieder-
lage akzeptiert werde, denn nur Daniel Falk 
mit 390 Ringen und Susanne Schladebach 
mit 392 Ringen konnten ihre Wettkämpfe 
gewinnen, während Jasmin Mischler (391 
Ringe), Laura Klaile (382 Ringe) und Lena 
Beutenmüller (380 Ringe) ihre Einzelpunk-
te abgeben mussten. „Nach einem großen 
Kampf mussten wir dem Ligafavoriten klein-
bei geben. Es war einer der hochklassigsten 
Wettkämpfe in dieser Liga seit geraumer 
Zeit“ war Trainer Hariolf Schmid mit seinen 
Sportlern keineswegs unzufrieden. 

Und doch war die Freude nach dem zweiten 
Wettkampf, der einen 3:2 Sieg gegen Zweit-
bundesligaabsteiger Oberschopfheim ein-
brachte, deutlich größer. Während Dominik 
Vidakovic, der für Beutenmüller einsprang, 
sein Saisondebut mit eher mäßigen 378 
Ringen vollendete und dadurch sein Match 
verlor, gewannen Klaile (390 Ringe), Schla-
debach (388 Ringe) und Falk (384 Ringe) 
ihre Wettkämpfe recht souverän und sicher-
ten die notwendigen Punkte für den Mann-
schaftssieg. Mischler erzielte wie ihre Geg-
nerin 391 Ringe und musste ins Stechen, 
das sie leider mit 9:10 verlor und damit den 
Endstand von 3:2 herstellte. 
 
Heimkampf 2. Bundesliga 

Alle Augen richten sich nun auf den Heim-
kampf der 1. Mannschaft in der 2. Bun-
desliga, der am 24.10. in eigener Halle im 
Schützenhaus Heitersheim stattfinden wird. 
Um 13:30 Uhr trifft der KKSV dann auf die 
Mannschaft des SV Schopp aus der Pfalz, 
der ebenfalls mit zwei Siegen in die Saison 
gestartet ist. Nach diesem Wettkampfstart 
überwiegt beim KKSV die Zuversicht, da vo-
raussichtlich die stärksten fünf Sportler ein-
satzfähig sind. 
Der Verein würde sich über zahlreiche Zu-
schauer freuen. Es gelten die 3G-Regeln für 
den Zutritt. Im Haus gilt Maskenpflicht mit 
Ausnahme auf den Sitzplätzen in der Gast-
stätte und der Schießhalle. 
 
 

Turnverein Heitersheim
www.tvheitersheim.de

100 Jahre 1921-2021 

Einladung zur Mitgliederver-
sammlung 2021 
Am Freitag, den 22. Oktober 2021, 20.00 Uhr, 
findet unsere Mitgliederversammlung im 
Bürgersaal der Malteserhalle Heitersheim 
statt. 
Hierzu laden wir alle Mitglieder, Übungs-
leiter, Freunde und Gönner unseres Vereins 
recht herzlich ein. 
  
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Bericht des 1. Vorsitzenden
4. Tätigkeitsberichte:  Kassenwart

•	Kassenprüfer
•	Schriftführer
•	Cheerleader
•	Judo / Jui-Jutsu
•	Thai-Chi-Chuan
•	Tischtennis
•	Triathlon
•	Turnen/Gymnastik
•	Volleyball

5. Entlastung des Gesamtvorstandes
6. Satzungsänderung der Paragrafen 6 

und 7 (Fristenänderungen)
7. Neuwahlen

•	 1. Vorsitzender
•	 2. Vorsitzender
•	 Kassenwart
•	 Schriftführer
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•	 Beisitzer
•	 Kassenprüfer
•	 Bestätigung der Abteilungs- und Ju-
gendleiter

8. Wünsche und Anträge
9. Schlussworte 

Gemäß § 6 unserer Satzung müssen Anträge 
an die Versammlung bis 3 Tage vor dem 22. 
Oktober 2021 beim 1. Vorsitzenden einge-
gangen sein. 
  
Bitte beachten: Es findet keine Bewirtung 
statt!!!  

Es gelten die 3G-Regeln, Maskenpflicht 
während der gesamten Veranstaltung. 
  
Dietmar Kern, 1. Vorsitzender 
 
 

Musisch, kulturelle 
und soziale Vereine

Akkordeon-Orchester
Heitersheim e. V.

Geistliche Abendmusik mit 
dem Akkordeonorchester  
Heitersheim 

Der Förderverein der Evangelischen Kir-
chengemeinde Mengen-Hartheim lädt zur 
Geistlichen Abendmusik am Samstag, den 
23.10.2021, um 19 Uhr in die Martinskirche 
nach Mengen herzlich ein. 

Das Akkordeonorchester Heitersheim unter 
der Leitung von Tobias Winterhalter hat ein 
abwechslungsreiches Programm vorberei-
tet. Das Orchester präsentiert Originalwerke 
für Akkordeonorchester von Hans-Günther 
Kölz und Rudolf Bruci, sowie zahlreiche 
Bearbeitungen bekannter Werke, wie bei-
spielsweise die Ouverture aus der Oper „Der 
Barbier von Sevilla“ von Gioachino Rossini. 

Sängerin Lisa Diringer wird mit „Halleluja“ 
von Leonard Cohen zu hören sein und ge-
meinsam mit Bernd Kiechle „The Rose“ von 
Bette Middler singen. Trompeter Willi Klee 
wird den Orchesterklang in der „First Suite in 
Es“ von Gustav Holst bereichern. Der Eintritt 
ist frei, Spenden sind erwünscht. Einlass ist 
ab 18:30 Uhr, bitte beachten Sie die Masken-
pflicht während des Konzertes. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich, die Kontaktdaten 
werden am Eingang erfasst.

Arbeitsgruppe 55 plus
Das gemeinsame Mittagessen für Seni-
oren findet statt am Dienstag, den 26. 
Oktober ab 12.00 Uhr im Gasthaus Kreuz 
am Lindenplatz. 
Alle Heitersheimer/Innen unserer Alters-
gruppe sind eingeladen, sich mit Gleichge-
sinnten zum gemeinsamen Essen zu treffen. 
Dort können Sie auch neue Leute kennen-
lernen, sich über alles, was interessiert, un-
terhalten und aus der Mittagskarte das Rich-
tige für sich auswählen. Es gelten dabei die 
aktuellen Corona-Regeln. 
  
Wir freuen uns über Ihr Kommen. 
M. Löffler E. Reisgies  H.P. Joswig 

 

Deutsches Rotes Kreuz
Fit durch den Herbst mit der 
DRK-Gymnastik in Heitersheim 
Unter besonderen Schutzvorkehrungen im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie  
ist kürzlich die DRK-Gymnastik in Heiters-
heim wieder gestartet. Die Gymnastik mit 
der neuen Übungsleiterin Claudia Karoff fin-
det wöchentlich immer montags von 16 bis 
17 Uhr in der Sporthalle der Johanniterschu-
le in Heitersheim statt. 

Die Gymnastik ist speziell auf die Bedürf-
nisse der Generation 60plus zugeschnitten 
und bietet die Möglichkeit sich entspre-
chend für das Alter fit zu halten. Die Gym-
nastikübungen in freundlichem, familiärem 
Klima berücksichtigen alle Körperregionen. 
Je nach Bewegungsausmaß und Intensität 
dienen sie der Lockerung, Dehnung, Mobi-
lisation, Stabilisierung und Kräftigung. Das 
Gesundheitskonzept der DRK-Bewegungs-
programme sieht unter anderem das Führen 
einer Teilnehmerliste und die Einhaltung 
der Abstandsgebote vor. Eine Teilnahme ist 
nur unter Beachtung der 3G-Regel möglich 
(Teilnahme nur wenn geimpft, getestet oder 
genesen). Die Gymnastik in Heitersheim ist 
als fortlaufendes Angebot geplant - abge-
rechnet wird immer nach zehn Kurseinhei-
ten. Diese kosten 25 Euro. 

Neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind 
herzlich willkommen. Wer sich näher über 
die DRK-Gymnastik informieren möchte, 
kann sich telefonisch an die Übungsleiterin 
Claudia Karoff, Telefon 0179/1730570, oder 
an die DRK-Servicestelle Seniorenarbeit, 
07631/1805-15, wenden. 

 

Kinderclub Gallenweiler
Einladung zur ordentlichen 
Mitgliederversammlung 
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des 
Vereins „Kinderclub Gallenweiler e.V.“, 

am Donnerstag 11. November 2021 findet 
unsere diesjährige ordentliche Mitglieder-

versammlung statt. Sie beginnt um 20.00 
Uhr in den Räumen des Kinderclubs im Bür-
gerhaus Gallenweiler.

Folgende Tagespunkte sind vorgesehen: 
1. Begrüßung 
2.  Erläuterungen der bisherigen Aktionen 

und Gruppen 
3. Bericht der Kassiererin mit Entlastung 
4. Entlastung der Vorstandschaft 
5. Neuwahlen 
6. Sonstiges, Wünsche, Anträge 
  
Sollten Sie weitere Vorschläge und Wünsche 
für die Tagesordnung 
haben, melden Sie diese bitte an Valerie Her-
leth-Dang 
Tel: 07633-9202284 bis zum 04.11.2021. 
  
Für Getränke ist gesorgt. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
Die Vorstandschaft 
 
 

Landfrauen 
Buggingen-Seefelden
mit Grißheim, Heitersheim und 
Hügelheim

Landfrauen laden zum  
Herbstplausch ein 
Am Samstag, 30. Oktober 2021 ab 17:00 Uhr 
auf dem Rathausplatz in Seefelden.
Wir backen leckeren Zwiebelkuchen und 
dazu gibt es Neuen Wein.
Es werden auch andere Getränke angebo-
ten. Damit wir besser planen können, bitten 
wir um Anmeldung. Bei den euch bekann-
ten LandFrauen Vorstandschaft. 

Lebe	die	Jahreszeiten,	wie	sie	kommen.
Atme	ihre	Luft,	 trinke	 ihre	Getränke, schmecke	
ihre	Früchte	und	überlasse	dich	ihren	Einflüssen.
(Henry	David	Thoreau) 

Wir freuen uns auf Euch
Das LandFrauen Team Buggingen - 
Seefelden 

Malteserfunken
Heitersheim

Mitgliederversammlung der 
Malteserfunken Heitersheim 
e.V. 
Am 16. September 2021 fand die Mitglieder-
versammlung der Malteserfunken Heiters-
heim e.V. im Bürgersaal der Malteserhalle 
statt. 
Der 1. Vorstand Jürgen Hufschmidt begrüß-
te die anwesenden Gäste. Aufgrund von 
Corona konnte im Jahr 2020 keine Mitglie-
derhauptversammlung stattfinden, weshalb 
die Vorstandschaft kommissarisch weiterge-
führt wurde. 
Nach einer Schweigeminute an die verstor-
benen Mitglieder, ging es mit dem Bericht 
von Jürgen Hufschmidt weiter. Er fasst zwei 
bzw. drei Jahre kompakt zusammen. Der 
Verein besteht derzeit aus 304 Mitglieder, 
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hiervon sind 130 aktive und 174 passive 
Mitglieder. Die Inthronisierung des Prinzen-
paares findet seit 2020 im Bürgersaal der 
Malteserhalle statt. Ebenso sorgte im Jahr 
2020 zum ersten Mal DJ Jan Haselhofer für 
die Stimmung nach der Prunksitzung. Auf-
grund der Wetterverhältnisse fiel 2019 die 
Fasnetsverbrennung aus. Seit 2020 findet 
die Fasnetsverbrennung nun gemeinsam 
mit dem Scheibenfeuer am Wasserturm in 
Heitersheim statt. Vom Öchsleplatz startete 
der Trauerzug bei Einbruch der Dunkelheit 
Richtung Wasserturm, wo gemeinsam die 
Fasnet verbrannt und Scheiben geschlagen 
wurden. Dies wird weiterhin beibehalten. 

Der Kassenbericht wurde vom Säckelmeis-
ter Yannick Strahberger vorgetragen. Die 
Kassenprüfung, welche vor der Mitglieder-
hauptversammlung durchgeführt wurde, 
ergab keine Beanstandungen. 

Im nächsten Schritt stand die Entlastung des 
Vorstandes an. Zur Wahl stand das Amt des 
1. Vorstand, des Schriftführers, des Säckel-
meisters und zwei Beisitzern. Als Wahlleiter 
stellte sich Ehrenpräsident Siegfried Guckert 
zur Verfügung. Sowohl die Entlastung als 
auch die Neuwahlen erfolgten einstimmig.

Das neue Vorstandsteam setzt sich künf-
tig wie folgt zusammen: 

1. Vorstand: Christian Bach 
2. Vorstand: Nicole Schwab 
Säckelmeister: Tanja Ernstberger
Schriftführer: Jennifer Sum
Beisitzer: Jutta Sum, Tobias Tipolt, Valentin 
Schreiber, Yannick Strahberger, Sabine Zir-
lewagen 

hintere	 Reihe	 v.l.n.r.:	 Christian	 Bach,	 Nicole	
Schwab,	Jutta	Sum
vordere	 Reihe,	 v.l.n.r.:	 Valentin	 Schreiber,	 Tobias	
Tipolt,	 Yannick	 Strahberger,	 Sabine	 Zirlewagen,	
Tanja	Ernsberger
es	fehlt:	Jennifer	Sum

Nach der Mitteilung über die Änderung 
der Satzung, welche ebenfalls einstimmig 
beschlossen wurde, konnten anwesende 
Mitglieder Anregungen und Wünsche bei-

tragen. Vorab gingen keine Anträge bei der 
Vorstandschaft ein. Das Schlusswort des 
neuen 1. Vorstand Christian Bach war der 
letzte Tagesordnungspunkt. Der Verein hofft 
auf eine gute Vereinsentwicklung, gute Zu-
sammenarbeit, und dass im Jahr 2022 wie-
der Fasnacht stattfinden kann. 

Schwarzwaldverein
Sulzburg

Brunnenwanderung 
Freitag, 22.10.21 
Wanderung: Muggenbrunn – Knöpflesbrun-
nen (Einkehr) – Muggenbrunn 
Wegstrecke: ca. 10 km, Wanderzeit: 
ca. 3 Stunden 
Höhenmeter ca. 350 m 
Treffpunkt: CampingplatzSulzbachtal, 12.00 
Uhr mit PKW-Fahrgemeinschaften nach 
Muggenbrunn 
Führung: Mannes Borkent und Mario Dudek 
Anmeldung bei Herta Fafara, Tel. 07634 8677 
 
Wanderung in eine Strauße am Sonntag 
24.10.21 findet nicht statt!!! 
Bitte beachten Sie die aktuellen Corona-Ver-
ordnungen!! 

Liebe Mitglieder und Freunde des Vereines, 
Sie haben eine Wanderung oder Aktion, 
die Sie gerne mit anderen Menschen teilen 
möchten? Dann freuen wir uns, wenn Sie 
uns Ihre Vorschläge bis zum 08.11.2021 an 
folgende Email-Adresse senden: schwarz-
waldverein-sulzburg@web.de 
Aktuelle Hinweise und Änderungen sind auf 
unserer Homepage unter www.schwarz-
waldverein-sulzburg.de ersichtlich. 

Nach über einem Jahr konnte endlich 
wieder eine Weglepflege stattfinden 

Am 18. September trafen sich Freunde und 
Mitglieder des Schwarzwaldvereines Sulz-
burg e.V. unter der Koordination von Andreas 
Stoll und haben das Erwin-Meyer-Wegle 
instandgesetzt. Die Schmalstellen wurden 
verbreitert und befestigt, sodass es wieder 
angenehm begehbar ist. 
Nach getaner Arbeit hatten sich alle ein Ves-
per verdient. 
Vielen Dank an alle Helfer. 

Tauschring
Im Garten gibt es im Herbst viel zu tun - Bü-
sche kürzen, Astschnitt wegbringen, Laub 
rechen – wir haben helfende Hände und 

auch Anhänger. Nicht nur für neu in die 
Gegend gekommene Personen bietet ein 
Tauschring ein ideales Netzwerk. 

Wir helfen bei den ersten Handgriffen und 
stellen alle unsere vielfältigen Talente zur 
Verfügung. Erklärungen und mehr auf www.
tauschring-muenstertal-staufen.de

Kontaktpersonen:

Münstertal, Elisabeth Renkl, 07636-787832
Staufen, Günther Winterhalder, 07633-50871 
„Sulzbachtal“, Gitta Herzog, 07634-1812 
 
 

„Tukolere Wamu“
Gemeinsam für eine Welt e. V.

Sehr gut besucht war das Herbstfest mit gro-
ßem Dorfflohmarkt in Gallenweiler letztes 
Wochenende. Der Großteil des Erlöses der 
Veranstaltung ist für die Ärmsten in Tansania 
bzw. auf Sansibar bestimmt. 

Kaum vorstellbar, aber noch immer ist diese 
Insel ein Umschlagplatz der Sklaverei. Kin-
der werden den Familien auf dem Festland, 
manchmal gar in Uganda oder Burundi, ent-
lockt mit dem Versprechen auf ein besseres 
Leben, andere werden entführt. Ihnen droht 
ein Leben als Haus- oder Sexsklaven, Frauen 
oftmals in der Prostitution. 

Schwester Yusta und Pater Ambros vom 
Chukwani Zentrum, engagieren sich, um 
diese Kinder aufzufangen und zurück in ihre 
Familien zu begleiten bzw. diese zu beraten. 
Des Weiteren werden HIV-positive Familien, 
zumeist Frauen über das Zentrum unter-
stützt. Durch die Corona Pandemie und die 
wirtschaftlichen Folgen haben viele kaum 
noch genug Einkommen um sich wenigs-
tens eine Mahlzeit am Tag zu leisten. 

 
Wir danken allen, die uns bei der Durchfüh-
rung der Veranstaltung mit Kuchen oder gar 
persönlichem Einsatz unterstützt haben und 
natürlich allen, die vorbei gekommen sind. 
Mehr zu unseren Projekten auf www.tuko-
lere-wamu.de. Infos zum Projekt finden Sie 
unter den aktuellen Projekten, Tansania, Nr. 
295 
  
Noch freie Plätze für die Reise zu den Kaf-
feebauern am Mount Elgon 
vom 19. November bis 04. Dezember, Pro-
jektbesuche von Tukolere Wamu und SA-
LEM, aber auch Rundreise durch das tolle 
Land Uganda. Reiseleiter Siggi Kunz und der 
Kaffeeexperte Alex Kunkel. Infos unter vor-
stand@tukolere-wamu.de 
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Sozialverband VdK
Ortsverband Heitersheim
Elektronische AU-Bescheinigung 
ab Oktober 2021 
Übergangsregelung bei fehlender 
Technik 

Das Terminservice- und Versorgungsgesetz 

(TSVG) von 2019 sah vor, dass die Arbeitsunfä-
higkeits-(AU)-Bescheinigung, ausgestellt vom 
behandelnden Arzt, ab Januar 2021 nur noch 
elektronisch an die Krankenkasse übermittelt 
wird. Da die dafür nötige Technik nicht über-
all rechtzeitig zur Verfügung stand, erfolgte 
die Verschiebung des neuen digitalen Ver-
fahrens auf Oktober 2021. Für Arztpraxen, die 
bis zum 1. Oktober die notwendige Technik 
noch nicht vorhalten, gibt es nun eine erneute 

Übergangsregelung. Sie dürfen weiterhin – bis 
zum 31. Dezember 2021 – das alte Verfahren 
anwenden. Wichtig ist, dass sich Patienten im 
Falle einer Arbeitsunfähigkeit erkundigen, ob 
der Versand der AU-Bescheinigung in ihrer Pra-
xis bereits digital an die Krankenkasse erfolgt, 
oder ob sie selbst die Durchschrift des „Gelben 
Scheins“ an ihre Kasse senden müssen. 

Sozialverband VdK Ortsverband Heitersheim 
H.-Jürgen Fehrenbach  Tel. 0178 6240 613

Sonstiges

Bücherei Heitersheim
Johanniterstr. 74 
im Pfarrhaus
Tel: 5053742

Öffnungszeiten:
Dienstag 18.00 – 19.30
Donnerstag 16.30 – 18.00
Freitag 10.00 – 11.30
Sonntag 10.30 – 12.00 

Liebe Leserinnen und Leser, 

In unserer Bücherei erwarten Sie viele neue 
Bücher und Zeitschriften wie „Mein letzter 
Wunsch“ von Nicholas Sparks, „Dunkelblum“ 
von Eva Menasse, „Nichts bleibt begraben“ von 
Harlan Coben, „Landlust“ sowie viele Bilderbü-
cher, Spiele, Hörbücher, DVD´s und Tonies 

Öffnungszeiten: 
dienstags von 18.00 – 19.30 Uhr und
 sonntags von 10.30 -12.00 Uhr 
Für den Aufenthalt in der Bücherei gelten die 
3G-Regeln. Bitte legen Sie den Nachweis un-
aufgefordert bei Ihrem Besuch vor. 

Es besteht weiterhin die Pflicht zum Tragen 
einer medizinischen Maske (ab 6 Jahren), das 
Einhalten der Abstandsregeln und die üblichen 
Hygieneregeln. Die Kontaktdaten müssen zur 
Nachverfolgung dokumentiert werden. 
Kein Nachweis ist erforderlich für:
•	 Kinder unter 6 Jahren und Schüler/innen
•	 Rückgabe von Medien
•	 Abholen vorbestellter Medien

Zur Ausleihe dürfen jeweils 2 Personen oder 
ein Haushalt den Bücherei-Raum betreten. Wir 
bitten darum, die Ausleihe zügig durchzufüh-
ren, damit viele von der Öffnung profitieren 
können. 
Die Rückgabe findet wie bisher mit Ablegen 
der Medien in die vorgesehenen Kisten oder 
während den Pfarrbüro-Öffnungszeiten statt. 
Wir bieten Ihnen auch weiterhin unseren Ab-
holservice an. 
Über Ihren Besuch freut sich 
Ihr Büchereiteam

Aus der Umgebung: 

Benefizkonzert - Jagdhorn 
trifft Orgel 
Zugunsten der Orgelrenovierung in St. 
Martin, Staufen 

Sonntag, 24. Oktober 2021, 17.00 Uhr, 
Kath. Kirche St. Martin, Staufen 
Die Jagdhornbläsergruppe Markgräfler-
land wird zusammen mit Prof. Gerhard 
Gnann allerlei Originelles, Stücke aus dem 
Barock und neue Jagdmusik präsentieren. 
Sebastian Wendler wird ein Stück mit der 
Trompe de Chasse darbieten, der Mutter 
aller Hörner. Prof. Gerhard Gnann spielt 
drei Solostücke für Orgel und begleitet die 
Hörner meisterlich. 
Der Eintritt ist frei. Um Spenden für die Or-
gelrenovierung wird gebeten.  

Ende des redaktionellen Teils



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!

zutaten 
FÜR CA. 7-10 MARMELADEGLÄSER
600 g Muskat-Kürbis
(alternativ: Hokkaido-Kürbis)
1 Zitrone
50 ml Apfelsaft
550 g Äpfel
550 g Gelierzucker (z. B. 2plus1)
1 Zimtstange
Calvados
Außerdem: 
ca. 7-10 mittelgroße Marmeladegläser 
mit Deckel

Apfel-Kürbis-Marmelade
mit Schuss

Zubereitung
Muskat-Kürbis schälen und in kleine Würfel schneiden. In 
einem Topf die Kürbisstücke mit etwa 50 bis 70 ml Wasser 
für 10 bis 15 Minuten dünsten, bis sie weich sind. Dabei 
gelegentlich umrühren. In der Zwischenzeit die Zitrone 
auspressen.
Den Topf vom Herd nehmen. Den Apfelsaft zum Kürbis 
hinzugeben und das Fruchtfl eisch glatt pürieren. Den Zitro-
nensaft hinzufügen und alles gut miteinander verrühren.
Die Äpfel schälen und mit einer Reibe grob in die Kürbis-
masse raspeln. Den geriebenen Apfel zwischendurch mit 
dem pürierten Kürbis vermengen. Zum Schluss noch den 
Gelierzucker sowie die Zimtstange unter die Apfel-Kürbis-
Masse ziehen und alles gut miteinander verrühren.
Den Topf wieder auf den Herd geben, einen Schuss Cal-
vados hinzugeben und die Fruchtmasse unter Rühren bei 
starker Hitze zum Kochen bringen. Für 4 bis 7 Minuten 
kochen lassen, dabei stetig umrühren, bis die Masse ein-
dickt. Für eine Gelierprobe 1 TL der heißen Marmelade auf 
einen Teller geben und diesen schräg halten. Bleibt sie fest, 
ist sie fertig.
Die Zimtstange aus dem Topf nehmen und die heiße Mar-
melade in die Konfi türe-Gläser füllen. Sofort den Deckel 
fest darauf schrauben und die Gläser auf den Kopf stellen. 
Nach 15-20 Minuten wieder umdrehen. Die Marmelade an 
einem dunklen, nicht zu warmen Ort lagern.
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Tipps & Tricks
Beim Kürbis-Kauf besser kleinere Exem-

plare mit Stiel wählen, denn sie besitzen ein 

festeres Fruchtfl eisch mit weniger Fasern und wei-

sen einen intensiveren Geschmack als große Früchte 

auf. Kürbisse mit weichen Stellen oder gar Druckstellen 

meiden. Fehlt der Stiel, so können sich in der Frucht 

bereits Fäulnisbakterien ausgebreitet haben. Immer den 

Klopf-Trick anwenden: Ein perfekt reifer Kürbis klingt 

beim Klopfen auf die Schale leicht hohl und weist einen 

verholzten Stiel auf. Kürbisse immer möglichst kühl 

und dunkel lagern. Einige Sorten, darunter auch 

der Hokkaido, fühlen sich bei Temperaturen 

um 10 Grad mehrere Monate wohl. Beim 

Hokkaido kann die Schale auch beim 

Einfrieren dranbleiben.



Unseren 
Musterkatalog auf 

www.primo-stockach.de

durchblättern.

Wer früh bucht, bekommt 10% Rabatt
Suchen Sie sich jetzt gleich Ihr Wunsch-Motiv aus und senden Sie uns Ihren Anzeigenauftrag bis zum 01.11.2021. 

Dann erhalten Sie einen Rabatt von 10 %!

Ihre Weihnachts- und Neujahrsgrußanzeige ist somit rechtzeitig auf dem Weg und Sie können sich ganz 
entspannt Ihrem Weihnachtsgeschäft widmen.

Wer viel bucht, spart zusätzlich 5% bis 10%
Grüßen Sie auch Ihre Kunden und Geschäftspartner in Ihren Nachbargemeinden. Machen Sie von unseren günstigen 

Kombinationsangeboten Gebrauch! Natürlich können Sie auch alle anderen Ausgaben frei nach Ihren Wünschen
kombinieren, nicht nur die aus Ihrer direkten Nachbarschaft.

3 Ausgaben: 5 % Rabatt �        5 Ausgaben: 10 % Rabatt

Wer online bucht, bekommt 5% Rabatt
Sie mögen es einfach und bequem? Dann buchen Sie doch im Internet! 

Unser Online-Kalkulator spart Ihnen Zeit und Geld.

Auf www.primo-stockach.de können Sie Ihre Anzeige in wenigen Schritten aufgeben. 
Der Anzeigenpreis wird direkt berechnet. Jetzt testen!

SO KOMMT IHR AUFTRAG RICHTIG AN
per Post: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach
per Fax: 0 77 71 93 17-40
per E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de



ACHTUNG ZAHNGOLD   
Zahle bis zu 60,- € pro Zahnbrücke 

Kaufe Bernsteinschmuck, Modeschmuck, Goldschmuck   
Zinn und versilbertes Besteck, zahle bar, komme gleich.

Tel. 0173 / 98 55 44 6 oder 0761 / 456 782 6 





Modeberater/Verkäufer (m/w/d) 
Street One CECIL 

Wenn Sie Spaß an Mode haben und gerne im Team arbeiten,
freuen wir uns über Ihre Bewerbung für unseren Store

in Bad Krozingen.

P.O. box 63 60    79039 Freiburg     verwaltung@fuchs.sc 

SÜDBAU • Telefon 07681 - 20 92 886 
info@suedbau-freiburg.de

Wir suchen zum Sofortkauf:
Baugrundstück, Einfamilienhaus, Doppelhaus,
Reihenhaus, Mehrfamilienhaus oder Eigentumswohnung

Die Firma Glas Trösch 
sucht für einen Mitarbeiter mit Familie 

eine 3-4-Zi.-Whg. zur Miete
Glas Trösch GmbH  Tel. 07633 / 800 96 12 



Inh. Nico Lange

• Tapezier-, Putz-, Malerarbeiten
• Bodenlegearbeiten
• Betonschutzanstrich
• Reparatur- u. Montagearbeiten

Kirchstraße 2a ❘ 79189 Bad Krozingen ❘ Mobil 0176 83359526
Wohnanschrift: Bad Krozingen ❘ OT Tunsel ❘ Tel./Fax 07633 80753 41

malergeschaeft-nicolange@web.de

Firma

Art Gartenbau
aus Bad Krozingen

übernimmt für Sie sämtliche
Garten-Arbeiten,

Terrassenverlegung,
Pflasterarbeiten 

Schnell, einfach und unkompliziert.

0174 / 37 55 770
Nachhilfe 

Kl. 4 bis zum Abi 
Ma, De, Eng. sehr preiswert. 
(gewerblich) 015792463601 

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 -36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 

Leger. Hühner, Enten, Gänse, Puten und Mast vorbestellen!
Heitersheim Raiffeisen Markt, 8.30 Uhr
Geflügelzucht J. Schulte • 05244/89 14 • www.gefluegelzucht-schulte.de

Gr. Geflügelverkauf am Mo., 25.10.2021 letzter Termin



Anfeuerholz / Sprissele zu verkaufen
Verkaufen selbst hergestelltes Anfeuerholz, 

regionales Holz, keine Paletten, keine Sägeabfälle, 
trocken zur sofortigen Verwendung - wir liefern auch.

Honiggasse 5, Heitersheim, 07634 - 695544 AB 




